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Abänderungsentwurf 5078 === AFET/5078 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Artikel 02 05 01 — Entwicklung und Bereitstellung von weltweiten Satellitennavigations-Infrastrukturen 
und -Diensten (Galileo) bis zum Jahr 2019
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

02 05 01 1 097 830 000 714 018 571 1 097 830 000 651 118 571 -847 830 000 -401 118 571 250 000 000 250 000 000

Reserve

Insgesamt 1 097 830 000 714 018 571 1 097 830 000 651 118 571 -847 830 000 -401 118 571 250 000 000 250 000 000

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des RatesRates, von der Kommission 
vorgelegt am 2. Dezember 2011, betreffend den Aufbau und den Betrieb der europäischen 
Satellitennavigationssysteme (KOM(2011) 814 endg. vom 2. Dezember 2011),endg.), insbesondere Artikel 1 
Absatz 4. 
BEGRÜNDUNG:
GALILEO hat seinen zivilen Charakter verloren, da bereits 50 % der Empfänger für den öffentlich 
regulierten Dienst (PRS) für militärische Zwecke genutzt werden. Daher müssen deutliche Kürzungen 
vorgenommen werden; GALILEO sollte nur für zivile Zwecke eingesetzt werden.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5000 === AFET/5000 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 05 05 03 02 — Unterstützung der wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Entwicklung
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

05 05 03 02 20 000 000 4 200 000 20 000 000 4 200 000 4 360 000 2 373 000 24 360 000 6 573 000

Reserve

Insgesamt 20 000 000 4 200 000 20 000 000 4 200 000 4 360 000 2 373 000 24 360 000 6 573 000

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission 
vomvorgelegt am 7. Dezember 2011 für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates2011, über das Instrument für Heranführungshilfe (IPA II) (KOM(2011) 838 final), insbesondere 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
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rückgängig zu machen.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5001 === AFET/5001 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 05 05 04 02 — Unterstützung der wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Entwicklung
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

05 05 04 02 70 000 000 14 700 000 70 000 000 13 416 000 15 260 000 9 589 500 85 260 000 23 005 500

Reserve

Insgesamt 70 000 000 14 700 000 70 000 000 13 416 000 15 260 000 9 589 500 85 260 000 23 005 500

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission 
vomvorgelegt am 7. Dezember 2011 für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates2011, über das Instrument für Heranführungshilfe (IPA II) (KOM(2011) 838 final), insbesondere 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5079 === AFET/5079 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, Sabine Wils
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 08 03 01 01 — Euratom — Fusionsenergie
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

08 03 01 01 94 723 000 50 468 959 94 723 000 48 318 959 -94 723 000 -48 318 959 p.m. p.m.

Reserve

Insgesamt 94 723 000 50 468 959 94 723 000 48 318 959 -94 723 000 -48 318 959 p.m. p.m.

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des RatesRates, von der Kommission vorgelegt am 30. November 2011,
über das Programm der Europäischen Atomgemeinschaft für Forschung und Ausbildung (2014-2018) in 
Ergänzung des Rahmenprogramms für Forschung und Innovation „Horizont 2020“ (KOM(2011) 812 
endgültig vom 30. November 2011),endg.), insbesondere Artikel 3 Absatz 2 Buchstaben e, f, g und h.
BEGRÜNDUNG:
Die Finanzierung der Forschung im Bereich der Fusionsenergie ist ein Mittel, um das Ende der Nutzung der 
Kerntechnik zu verhindern, oder zumindest ein Versuch, dieses Ende hinauszuzögern. Stattdessen sollten die 
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Mittel zur Förderung der Entwicklung erneuerbarer Energieen eingesetzt werden.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5080 === AFET/5080 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, Sabine Wils
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Artikel 08 04 01 — Bau, Betrieb und Nutzung der ITER-Anlagen — Europäisches Gemeinsames 
Unternehmen ITER — Kernfusion für die Energiegewinnung
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

08 04 01 933 159 405 78 179 614 933 159 405 66 179 614 -933 159 405 -66 179 614 p.m. p.m.

Reserve

Insgesamt 933 159 405 78 179 614 933 159 405 66 179 614 -933 159 405 -66 179 614 p.m. p.m.

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für einen Beschluss des RatesRates, von der Kommission vorgelegt am 21. November 2011, über 
ein zusätzliches Forschungsprogramm für das ITER-Projekt (2014–2018)(2014-2018) (KOM(2011) 931 
endgültig vom 21. November 2011),endg.), insbesondere Artikel 1.
BEGRÜNDUNG:
Die Finanzierung der Forschung im Bereich der Fusionsenergie ist ein Mittel, um das Ende der Nutzung der 
Kerntechnik zu verhindern, oder zumindest ein Versuch, dieses Ende hinauszuzögern. Stattdessen sollten die 
Mittel zur Förderung der Entwicklung erneuerbarer Energieen eingesetzt werden.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5124 === AFET/5124 ===

von Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 13 05 60 01 — Unterstützung politischer Reformen und der schrittweisen Angleichung an den 
gemeinschaftlichen Besitzstand
Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

13 05 60 01 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Reserve

Insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen:
Nach den Spiegelstrichen endend mit:
– Stärkung der Fähigkeit der Empfängerländer, die mit .......... Entwicklung des ländlichen Raums, geleistet 

wird.
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Ein Teil dieser Mittel dient der Finanzierung von Maßnahmen zur Unterstützung der Empfängerländer 
bei der Erfüllung der mit dem visafreien Reiseverkehr mit den Schengen-Ländern verbundenen 
Anforderungen oder, im Falle des Kosovo, Maßnahmen zur Beschleunigung der Visaliberalisierung.
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BEGRÜNDUNG:
Hervorhebung der Maßnahmen, mit denen ein reibungsloser Übergang zu einem visafreien Reiseverkehr 
gefördert werden soll.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5002 === AFET/5002 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 13 05 63 02 — Grenzüberschreitende Zusammenarbeit — Beitrag aus Rubrik 4
die Zahlenangaben, die Bezeichnung und die Verweise

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

13 05 63 02 39 000 000 29 250 000 39 000 000 26 656 500 8 502 000 19 119 750 47 502 000 45 776 250

Reserve

Insgesamt 39 000 000 29 250 000 39 000 000 26 656 500 8 502 000 19 119 750 47 502 000 45 776 250

Bezeichnung:
GrenzübergreifendeGrenzüberschreitende Zusammenarbeit — Beitrag aus Rubrik 4
Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des RatesRates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011, über das Instrument für Heranführungshilfe (IPA II) (KOM(2011) 838 
endg. vom 7. Dezember 2011),endg.), insbesondere Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d.
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des RatesRates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011, zur Schaffung eines Europäischen Nachbarschaftsinstruments (KOM(2011) 
839 endg. vom 7. Dezember 2011).endg.).
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5081 === AFET/5081 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, João Ferreira
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 18 01 04 01 — Unterstützungsausgaben für den Fonds für die innere Sicherheit 
die Zahlenangaben, die Erläuterungen und die Verweise

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

18 01 04 01 1 400 000 1 400 000 2 150 000 2 150 000 2 036 259 2 036 259 -2 036 259 -2 036 259 p.m. p.m.
Reserve

Insgesamt 1 400 000 1 400 000 2 150 000 2 150 000 2 036 259 2 036 259 -2 036 259 -2 036 259 p.m. p.m.
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Erläuterungen:
Nach den Spiegelstrichen endend mit:
– Maßnahmen im Zusammenhang mit der Analyse, der Verwaltung, .......... Kontrollsysteme und mit 

technischer und administrativer Hilfe.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Gemäß Artikel X des Übereinkommens zwischen der Europäischen Union sowie der Republik Island, dem 
Königreich Norwegen, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über 
zusätzliche Regeln im Zusammenhang mit dem Fonds für die innere Sicherheit –— Grenzen –— für den 
Zeitraum 2014 bis 2020 (ABl. L xxx… vom TT/MM/JJJJ), S . ..) kann die Kommission jährlich einen 
Betrag von bis zu xxx xxx… … EUR der von den assoziierten Staaten geleisteten Zahlungen zur Deckung 
der Verwaltungsausgaben für interne oder externe Mitarbeiter verwenden, die die assoziierten Staaten bei 
der Umsetzung des Beschlusses Nr. ………………… und dieses Übereinkommens unterstützen.
Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des RatesRates, von der Kommission 
vorgelegt am 15. November 2011, zur Schaffung eines Instruments für die finanzielle Unterstützung für 
Außengrenzen und Visa im Rahmen des Fonds für die innere Sicherheit (KOM(2011) 750 endg.).
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines 
Instruments für die finanzielle Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention 
und Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements im Rahmen des Fonds für die innere 
Sicherheit (KOM(2011) 753Rates, von der Kommission vorgelegt am 15. November 2011, zur Festlegung 
allgemeiner Bestimmungen für den Asyl- und Migrationsfonds und das Instrument für die finanzielle 
Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung und 
des Krisenmanagements (KOM(2011) 752 endg.).
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung allgemeiner 
Bestimmungen für den Asyl- und Migrationsfonds und das Instrument für die finanzielle Unterstützung 
der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung und des 
Krisenmanagements (KOM(2011) 752Rates, von der Kommission vorgelegt am 15. November 2011, zur 
Schaffung eines Instruments für die finanzielle Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der 
Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements im Rahmen des Fonds für 
die innere Sicherheit (KOM(2011) 753 endg.).
BEGRÜNDUNG:
Der Fonds für die innere Sicherheit sollte aufgelöst werden, da er eine weitere Militarisierung der 
Migrationskontrolle und die Abwehr von Flüchtlingen fördert. Er führt außerdem zur Vermischung von 
interner und externer Sicherheit.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5082 === AFET/5082 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, João Ferreira
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 18 02 01 01 — Unterstützung des Grenzmanagements und der gemeinsamen Visumpolitik zur 
Erleichterung legaler Reisen
Die Zahlen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

18 02 01 01 252 153 194 27 160 000 252 153 194 27 160 000 -252 153 194 -27 160 000 p.m. p.m.

Reserve
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Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

Insgesamt 252 153 194 27 160 000 252 153 194 27 160 000 -252 153 194 -27 160 000 p.m. p.m.

BEGRÜNDUNG:
Diese Haushaltslinie dient der administrativen Abwicklung der Migration, aber auch der Militarisierung der 
Migrationsproblematik, etwa durch Stärkung des operativen Potenzials von FRONTEX und die 
Finanzierung des Europäischen Grenzüberwachungssystems (EUROSUR), insbesondere durch 
Bereitstellung von Mitteln für den Kauf von Ausrüstung, Infrastruktur und Systemen in den Mitgliedstaaten. 
Die Mittel sollten umgewidmet und stattdessen für die Bekämpfung der grundlegenden Ursachen der 
Migration wie Armut oder Konflikte eingesetzt werden.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5083 === AFET/5083 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, João Ferreira
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Artikel 18 02 03 — Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex)
die Zahlenangaben und die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

18 02 03 78 959 000 78 959 000 80 910 000 80 910 000 80 537 373 80 537 373 -80 537 373 -80 537 373 p.m. p.m.
Reserve

Insgesamt 78 959 000 78 959 000 80 910 000 80 910 000 80 537 373 80 537 373 -80 537 373 -80 537 373 p.m. p.m.

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Der Stellenplan der Agentur ist im Teil Stellenplan des Einzelplans III — Kommission (Band 3) enthalten.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Der Beitrag der Union für 2014 beläuft sich auf insgesamt 80 910 00080 537 373 EUR. 
BEGRÜNDUNG:
FRONTEX ist für die administrative Abwicklung der Migration zuständig, aber auch für die Militarisierung 
der Migrationsproblematik verantwortlich. Daher muss die Arbeit von FRONTEX eingestellt werden; die 
Mittel für diese Agentur sollten umgewidmet und stattdessen für die Bekämpfung der grundlegenden 
Ursachen der Migration wie Armut oder Konflikte eingesetzt werden.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5084 === AFET/5084 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, João Ferreira
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Artikel 18 02 08 — Schengener Informationssystem (SIS II) 
Die Zahlen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

18 02 08 24 000 000 12 081 571 9 235 500 5 490 000 9 235 500 4 690 000 -9 235 500 -4 690 000 p.m. p.m.

Reserve 12 750 000 7 500 000

Insgesamt 36 750 000 19 581 571 9 235 500 5 490 000 9 235 500 4 690 000 -9 235 500 -4 690 000 p.m. p.m.
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BEGRÜNDUNG:
Das SIS II muss aufgelöst werden, da es gegen die Grundprinzipien des Datenschutzes verstößt und das 
Recht auf Freizügigkeit und das Recht auf Asylsuche gefährdet.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5085 === AFET/5085 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, João Ferreira
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Artikel 18 02 09 — Visa-Informationssystem (VIS)
die Zahlenangaben und die Rechtsgrundlagen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

18 02 09 7 000 000 21 568 782 9 235 500 5 490 000 9 235 500 4 690 000 -9 235 500 -4 690 000 p.m. p.m.
Reserve 1 750 000 5 471 400

Insgesamt 8 750 000 27 040 182 9 235 500 5 490 000 9 235 500 4 690 000 -9 235 500 -4 690 000 p.m. p.m.

Rechtsgrundlagen:
Nach dem Absatz:
Entscheidung 2004/512/EG des Rates vom 8. Juni 2004 .......... Visa-Informationssystems (VIS) (ABl. L 213 
vom 15.6.2004, S. 5).
Folgender Text ist zu streichen:
Beschluss 2008/633/JI des Rates vom 23. Juni 2008 über den Zugang der benannten Behörden der 
Mitgliedstaaten und von Europol zum Visa-Informationssystem (VIS) für Datenabfragen zum Zwecke der 
Verhütung, Aufdeckung und Ermittlung terroristischer und sonstiger schwerwiegender Straftaten (ABl. L 
218 vom 13.8.2008, S. 129).
Nach dem Absatz:
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments .......... (VIS-Verordnung) (ABl. L 218 vom 
13.8.2008, S. 60).
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Beschluss 2008/633/JI des Rates vom 23. Juni 2008 über den Zugang der benannten Behörden der 
Mitgliedstaaten und von Europol zum Visa-Informationssystem (VIS) für Datenabfragen zum Zwecke der 
Verhütung, Aufdeckung und Ermittlung terroristischer und sonstiger schwerwiegender Straftaten (ABl. L 
218 vom 13.8.2008, S. 129).
BEGRÜNDUNG:
Das VIS muss aufgelöst werden, da es gegen die Grundprinzipien des Datenschutzes verstößt.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5086 === AFET/5086 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, João Ferreira
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Artikel 18 03 02 — Europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen — EASO
die Zahlenangaben und die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

18 03 02 12 000 000 9 000 000 14 388 000 14 388 000 14 267 877 14 267 877 -14 267 877 -14 267 877 p.m. p.m.
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Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

Reserve

Insgesamt 12 000 000 9 000 000 14 388 000 14 388 000 14 267 877 14 267 877 -14 267 877 -14 267 877 p.m. p.m.

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Etwaige Einnahmen aus den Beiträgen Islands, Norwegens, .......... Haushaltsordnung als zusätzliche Mittel 
bereitgestellt werden.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Der Stellenplan des Büros ist im Teil „Stellenplan“ des Einzelplans III — Kommission (Band 3) —
enthalten.
Der Beitrag der Union für 2014 beläuft sich auf insgesamt 14 526 00014 405 877 EUR. Der im Haushalt 
ausgewiesene Betrag von 14 388 00014 267 877 EUR erhöht sich um 138 000 EUR aus der Einziehung von 
Überschüssen. 
BEGRÜNDUNG:
Das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) und FRONTEX sind „Schwesteragenturen“ 
(Dr. Robert Visser, Exekutivdirektor des EASO) und für die administrative Abwicklung der Migration 
zuständig, aber auch für die Militarisierung der Migrationsproblematik verantwortlich. Daher muss die 
Arbeit der EASO eingestellt werden; die Mittel für diese Agentur sollten umgewidmet und stattdessen für 
die Bekämpfung der grundlegenden Ursachen der Migration wie Armut oder Konflikte eingesetzt werden.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5087 === AFET/5087 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, João Ferreira
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Artikel 18 03 03 — Europäische Fingerabdruck-Datenbank (Eurodac)
die Zahlenangaben und die Bezeichnung sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

18 03 03 p.m. p.m. 100 000 90 000 100 000 90 000 -100 000 -90 000 p.m. p.m.

Reserve

Insgesamt p.m. p.m. 100 000 90 000 100 000 90 000 -100 000 -90 000 p.m. p.m.

Bezeichnung:
Europäische Fingerabdruck-Datenbank (EURODAC)(Eurodac)
BEGRÜNDUNG:
EURODAC sollte aufgelöst werden, da es gegen die Grundprinzipien des Datenschutzes verstößt und das 
Recht auf Freizügigkeit und das Recht auf Asylsuche gefährdet.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5088 === AFET/5088 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 19 01 04 01 — Verwaltungsausgaben für das Stabilitätsinstrument — Ausgaben für Tätigkeiten im 
Politikbereich „Außenpolitische Instrumente“
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die Zahlenangaben und die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:
Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 

2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 01 04 01 7 135 000 7 135 000 7 000 000 7 000 000 5 750 000 5 750 000 -4 750 000 -4 750 000 1 000 000 1 000 000

Reserve

Insgesamt 7 135 000 7 135 000 7 000 000 7 000 000 5 750 000 5 750 000 -4 750 000 -4 750 000 1 000 000 1 000 000

Erläuterungen:
Nach den Spiegelstrichen endend mit:
– Ausgaben für Studien, Sachverständigensitzungen, Information .......... Verwirklichung der Zielsetzungen 

des Programms stehen.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen von Mitgliedstaaten und Drittländern, jeweils einschließlich ihrer 
staatlichen Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von
der EU finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –
programmen-programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in 
Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b 
der Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Unbeschadet von Artikel 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung richten sich die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben 
eingesetzten Beträge nach der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung 
und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
BEGRÜNDUNG:
Die EU sollte sich auf eine friedliche und zivile Außenpolitik konzentrieren. Besonders bei der kurzfristigen 
Mittelausstattung des Instruments für Stabilität mangelt es an Transparenz. Außerdem werden mit den 
Mitteln des Instruments für Stabilität GSVP-Missionen unterstützt, die seine zivilen Merkmale in Frage 
stellen. Das Instrument für Stabilität sollte sich auf zivile Maßnahmen konzentrieren, wie u. a. die Regelung 
der Rüstungskontrolle, Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration, usw., um Stabilität zu schaffen. 
Außerdem sollten in Zeiten einer Finanzkrise die Verwaltungsausgaben des Instruments deutlich gekürzt 
werden.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5003 === AFET/5003 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 19 01 04 02 — Unterstützungsausgaben für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
die Zahlenangaben und die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 01 04 02 500 000 500 000 350 000 350 000 350 000 350 000 140 000 140 000 490 000 490 000
Reserve

Insgesamt 500 000 500 000 350 000 350 000 350 000 350 000 140 000 140 000 490 000 490 000

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Diese Mittel dienen der Finanzierung von unterstützenden .......... Unterstützung benötigt. Diese Mittel 
dienen der Deckung von:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
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– Ausgaben für technische und administrative Unterstützung, mit der die Kommission eine dem 
Unionsrecht unterliegende Einrichtung beauftragen kann;

– Ausgaben für technische und administrative Unterstützungsleistungen, die keine hoheitlichen Aufgaben 
beinhalten und von der Kommission im Rahmen von punktuellen Dienstleistungsverträgen zum 
gegenseitigen Nutzen der Kommission und der Empfänger vergeben werden; dies schließt Kosten ein, 
die mit der Aktualisierung und Pflege der "electronic-Consolidated Targeted Financial Sanctions List 
(e-CTFSL)"„electronic-Consolidated Targeted Financial Sanctions List (e-CTFSL)“ verbunden sind, die 
für die Anwendung finanzieller Sanktionen erforderlich ist, die zur Verwirklichung der im Vertrag über 
die Europäische Union festgelegten Zielen der GASP verhängt werden .

– Ausgaben für Studien, Sachverständigensitzungen, Information und Veröffentlichungen, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Verwirklichung der Zielsetzung des Programms stehen.

Einnahmen aus Finanzbeiträgen von Mitgliedstaaten und Drittländern, jeweils einschließlich ihrer 
staatlichen Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von 
der EU finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –
programmen-programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel beim vorliegenden Posten führen. 
Bei diesen Beiträgen, die in Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach 
Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Unbeschadet von 
Artikel 187 Absatz 7 der Haushaltsordnung richten sich die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und 
Unterstützungsausgaben eingesetzten Beträge nach der für jedes einzelne operative Programm 
geschlossenen Beitragsvereinbarung und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das 
betreffende Programm aus.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5004 === AFET/5004 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Artikel 19 02 01 — Reaktion auf Krisen und im Entstehen begriffene Krisen
die Zahlenangaben, die Erläuterungen und die Verweise

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 02 01 201 867 000 22 715 000 201 867 000 16 715 000 7 065 345 6 227 150 208 932 345 22 942 150

Reserve

Insgesamt 201 867 000 22 715 000 201 867 000 16 715 000 7 065 345 6 227 150 208 932 345 22 942 150

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Mit diesen Mitteln soll durch eine wirksame Reaktion .......... erheblich destabilisieren könnten, geleistet 
werden.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen von Mitgliedstaaten und Drittländern, jeweils einschließlich ihrer 
staatlichen Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von 
der EU finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –
programmen-programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel beim vorliegenden Posten führen. 
Bei diesen Beiträgen, die in Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach 
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Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Unbeschadet von 
Artikel 187 Absatz 7 der Haushaltsordnung richten sich die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und 
Unterstützungsausgaben eingesetzten Beträge nach der für jedes einzelne operative Programm 
geschlossenen Beitragsvereinbarung und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das 
betreffende Programm aus.
Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission vorgelegt 
am 7. Dezember 2011, zur Schaffung eines Instruments für Stabilität (KOM(2011) 845 endg.).endg.),
insbesondere Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5089 === AFET/5089 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, João Ferreira
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Artikel 19 02 01 — Reaktion auf Krisen und im Entstehen begriffene Krisen
die Zahlenangaben, die Erläuterungen und die Verweise

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 02 01 201 867 000 22 715 000 201 867 000 16 715 000 -201 867 000 -16 715 000 p.m. p.m.

Reserve

Insgesamt 201 867 000 22 715 000 201 867 000 16 715 000 -201 867 000 -16 715 000 p.m. p.m.

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Mit diesen Mitteln soll durch eine wirksame Reaktion .......... erheblich destabilisieren könnten, geleistet 
werden.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen von Mitgliedstaaten und Drittländern, jeweils einschließlich ihrer 
staatlichen Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von 
der EU finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –
programmen-programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel beim vorliegenden Posten führen. 
Bei diesen Beiträgen, die in Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach 
Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Unbeschadet von 
Artikel 187 Absatz 7 der Haushaltsordnung richten sich die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und 
Unterstützungsausgaben eingesetzten Beträge nach der für jedes einzelne operative Programm 
geschlossenen Beitragsvereinbarung und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das 
betreffende Programm aus.
Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission vorgelegt 
am 7. Dezember 2011, zur Schaffung eines Instruments für Stabilität (KOM(2011) 845 endg.).endg.),
insbesondere Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a.
BEGRÜNDUNG:
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Die EU sollte sich auf eine friedliche und zivile Außenpolitik konzentrieren. Besonders bei der kurzfristigen 
Mittelausstattung des Instruments für Stabilität mangelt es an Transparenz. Außerdem werden mit den 
Mitteln des Instruments für Stabilität GSVP-Missionen unterstützt, die seine zivilen Merkmale in Frage 
stellen. Das Instrument für Stabilität sollte sich auf zivile Maßnahmen konzentrieren, wie u. a. die Regelung 
der Rüstungskontrolle, Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration usw., um Stabilität zu schaffen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5005 === AFET/5005 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Artikel 19 02 02 — Hilfe für Konfliktverhütung, Krisenvorsorge und Friedenskonsolidierung
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 02 02 22 000 000 2 750 000 22 000 000 2 500 000 770 000 277 500 22 770 000 2 777 500

Reserve

Insgesamt 22 000 000 2 750 000 22 000 000 2 500 000 770 000 277 500 22 770 000 2 777 500

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission vorgelegt 
am 7. Dezember 2011, zur Schaffung eines Instruments für Stabilität (KOM(2011) 845 endg.).endg.),
insbesondere Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5090 === AFET/5090 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Artikel 19 02 02 — Hilfe für Konfliktverhütung, Krisenvorsorge und Friedenskonsolidierung
Die Zahlen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 02 02 22 000 000 2 750 000 22 000 000 2 500 000 -22 000 000 -2 500 000 p.m. p.m.
Reserve

Insgesamt 22 000 000 2 750 000 22 000 000 2 500 000 -22 000 000 -2 500 000 p.m. p.m.

BEGRÜNDUNG:
Die EU sollte sich auf eine friedliche und zivile Außenpolitik konzentrieren. Besonders bei der kurzfristigen 
Mittelausstattung des Instruments für Stabilität mangelt es an Transparenz. Außerdem werden mit den 
Mitteln des Instruments für Stabilität GSVP-Missionen unterstützt, die seine zivilen Merkmale in Frage 
stellen. Das Instrument für Stabilität sollte sich auf zivile Maßnahmen konzentrieren, wie u. a. die Regelung 
der Rüstungskontrolle, Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration usw., um Stabilität zu schaffen.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5128 === AFET/5128 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 19 02 77 01 — Pilotprojekt — Programm für friedensbildende Maßnahmen von NRO
die Zahlenangaben und die Bezeichnung sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 02 77 01 p.m. p.m. p.m. 225 000 p.m. 225 000 10 000 000 9 775 000 10 000 000 10 000 000
Reserve

Insgesamt p.m. p.m. p.m. 225 000 p.m. 225 000 10 000 000 9 775 000 10 000 000 10 000 000

Bezeichnung:
Pilotprojekt — Programm für friedensbildende Maßnahmen von NRO
BEGRÜNDUNG:
Das Projekt sollte weitergeführt und die Zahlungsermächtigungen sollten aufgestockt werden, da die 
Unterstützung nichtstaatlicher Akteure unter dem Aspekt der Eigenverantwortung, der Transparenz und der 
Förderung der lokalen Politik in den Entwicklungsländern von entscheidender Bedeutung ist.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5006 === AFET/5006 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 19 03 01 01 — Beobachtermission in Georgien
die Zahlenangaben und die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 03 01 01 23 000 000 22 733 640 23 000 000 15 000 000 23 000 000 15 000 000 7 750 000 23 000 000 22 750 000

Reserve

Insgesamt 23 000 000 22 733 640 23 000 000 15 000 000 23 000 000 15 000 000 7 750 000 23 000 000 22 750 000

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Diese Mittel sind für die Finanzierung der Beobachtermission .......... verabschiedeten einschlägigen 
Rechtsgrundlage bestimmt.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen von Mitgliedstaaten und Drittländern, jeweils einschließlich ihrer 
staatlichen Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von 
der EU finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –
programmen-programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in 
Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b 
der Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Unbeschadet von Artikel 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung richten sich die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben 
eingesetzten Beträge nach der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung 
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und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5007 === AFET/5007 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 19 03 01 02 — EULEX Kosovo
die Zahlenangaben und die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 03 01 02 140 000 000 108 726 103 100 000 000 72 750 000 100 000 000 72 750 000 20 000 000 18 000 000 120 000 000 90 750 000

Reserve

Insgesamt 140 000 000 108 726 103 100 000 000 72 750 000 100 000 000 72 750 000 20 000 000 18 000 000 120 000 000 90 750 000

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für die Rechtsstaatlichkeitsmission .......... verabschiedeten 
einschlägigen Rechtsgrundlage bestimmt.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen von Mitgliedstaaten und Drittländern, jeweils einschließlich ihrer 
staatlichen Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von 
der EU finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –
programmen-programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in 
Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b 
der Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Unbeschadet von Artikel 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung richten sich die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben 
eingesetzten Beträge nach der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung 
und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5093 === AFET/5093 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, João Ferreira
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 19 03 01 02 — EULEX Kosovo
die Zahlenangaben und die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 03 01 02 140 000 000 108 726 103 100 000 000 72 750 000 100 000 000 72 750 000 -100 000 000 -72 750 000 p.m. p.m.
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Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

Reserve

Insgesamt 140 000 000 108 726 103 100 000 000 72 750 000 100 000 000 72 750 000 -100 000 000 -72 750 000 p.m. p.m.

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für die Rechtsstaatlichkeitsmission .......... verabschiedeten 
einschlägigen Rechtsgrundlage bestimmt.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen von Mitgliedstaaten und Drittländern, jeweils einschließlich ihrer 
staatlichen Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von 
der EU finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –
programmen-programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in 
Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b 
der Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Unbeschadet von Artikel 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung richten sich die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben 
eingesetzten Beträge nach der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung 
und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
BEGRÜNDUNG:
Die zivile Natur von EULEX Kosovo ist gefährdet, weil die Mission auch paramilitärische Einheiten zur 
Bekämpfung von Aufständen umfasst. Die zivile Natur von EULEX Kosovo ist ferner durch dessen enge 
Zusammenarbeit mit den KFOR-Truppen der NATO bei der Unterdrückung von Protesten gefährdet. Daher 
sollte EULEX Kosovo eingestellt werden, und die Mittel sollten umgewidmet und für rein zivile Zwecke 
eingesetzt werden.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5008 === AFET/5008 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 19 03 01 03 — EUPOL Afghanistan
die Zahlenangaben, die Erläuterungen und die Rechtsgrundlagen

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 03 01 03 61 000 000 57 328 309 40 500 000 30 000 000 40 500 000 30 000 000 20 500 000 27 300 000 61 000 000 57 300 000

Reserve

Insgesamt 61 000 000 57 328 309 40 500 000 30 000 000 40 500 000 30 000 000 20 500 000 27 300 000 61 000 000 57 300 000

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für die Polizeimission .......... verabschiedeten einschlägigen 
Rechtsgrundlage bestimmt.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen von Mitgliedstaaten und Drittländern, jeweils einschließlich ihrer 
staatlichen Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von 
der EU finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –
programmen-programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in 
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Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b 
der Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Unbeschadet von Artikel 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung richten sich die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben 
eingesetzten Beträge nach der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung 
und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
Rechtsgrundlagen:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Beschluss 2010/279/GASP des Rates vom 18. Mai 2010 über die Polizeimission der Europäischen Union in 
Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)Afghanistan) (ABl. L 123 vom 19.5.2010, S. 4).
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5092 === AFET/5092 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, João Ferreira
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 19 03 01 03 — EUPOL Afghanistan
die Zahlenangaben, die Erläuterungen und die Rechtsgrundlagen

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 03 01 03 61 000 000 57 328 309 40 500 000 30 000 000 40 500 000 30 000 000 -40 500 000 -30 000 000 p.m. p.m.
Reserve

Insgesamt 61 000 000 57 328 309 40 500 000 30 000 000 40 500 000 30 000 000 -40 500 000 -30 000 000 p.m. p.m.

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für die Polizeimission .......... verabschiedeten einschlägigen 
Rechtsgrundlage bestimmt.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen von Mitgliedstaaten und Drittländern, jeweils einschließlich ihrer 
staatlichen Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von 
der EU finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –
programmen-programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in 
Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b 
der Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Unbeschadet von Artikel 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung richten sich die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben 
eingesetzten Beträge nach der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung 
und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
Rechtsgrundlagen:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Beschluss 2010/279/GASP des Rates vom 18. Mai 2010 über die Polizeimission der Europäischen Union in 
Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)Afghanistan) (ABl. L 123 vom 19.5.2010, S. 4).
BEGRÜNDUNG:
EUPOL Afghanistan unterstützt den Krieg in Afghanistan, trägt nicht zu Stabilisierung bei und hat seine 
zivilen Merkmale völlig verloren; daher sollte EUPOL Afghanistan eingestellt werden, und die Mittel sollten 
umgewidmet und für rein zivile Zwecke verwendet werden.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5009 === AFET/5009 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 19 03 01 04 — Andere Krisenbewältigungsmaßnahmen und -operationen
die Zahlenangaben und die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 03 01 04 90 000 000 64 247 243 65 619 000 75 750 000 65 619 000 75 750 000 24 381 000 90 000 000 75 750 000

Reserve

Insgesamt 90 000 000 64 247 243 65 619 000 75 750 000 65 619 000 75 750 000 24 381 000 90 000 000 75 750 000

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Diese Mittel sind zur Finanzierung anderer Krisenbewältigungsmaßnahmen .......... Lagers für zivile GSVP-
Missionen finanziert werden.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen von Mitgliedstaaten und Drittländern, jeweils einschließlich ihrer 
staatlichen Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von 
der EU finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –
programmen-programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in 
Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b 
der Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Unbeschadet von Artikel 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung richten sich die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben 
eingesetzten Beträge nach der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung 
und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5094 === AFET/5094 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, João Ferreira
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 19 03 01 04 — Andere Krisenbewältigungsmaßnahmen und -operationen
die Zahlenangaben und die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 03 01 04 90 000 000 64 247 243 65 619 000 75 750 000 65 619 000 75 750 000 -65 619 000 -75 750 000 p.m. p.m.

Reserve

Insgesamt 90 000 000 64 247 243 65 619 000 75 750 000 65 619 000 75 750 000 -65 619 000 -75 750 000 p.m. p.m.

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
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Diese Mittel sind zur Finanzierung anderer Krisenbewältigungsmaßnahmen .......... Lagers für zivile GSVP-
Missionen finanziert werden.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen von Mitgliedstaaten und Drittländern, jeweils einschließlich ihrer 
staatlichen Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von 
der EU finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –
programmen-programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in 
Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b 
der Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Unbeschadet von Artikel 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung richten sich die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben 
eingesetzten Beträge nach der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung 
und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
BEGRÜNDUNG:
Diese Mittel sind zur Finanzierung von Krisenbewältigungsmaßnahmen und -operationen einschließlich 
militärischer Maßnahmen bestimmt, und aus diesen Mitteln soll auch der Betrieb des Sekretariats des 
Europäischen Sicherheits- und Verteidigungskollegs finanziert werden. Die Mittel sollten umgewidmet und 
für rein zivile Zwecke verwendet werden.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5010 === AFET/5010 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 19 03 01 05 — Sofortmaßnahmen
Die Zahlen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 03 01 05 34 000 000 24 710 478 35 000 000 9 100 000 35 000 000 9 100 000 15 600 000 35 000 000 24 700 000
Reserve

Insgesamt 34 000 000 24 710 478 35 000 000 9 100 000 35 000 000 9 100 000 15 600 000 35 000 000 24 700 000

BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5011 === AFET/5011 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 19 03 01 06 — Vorbereitende Maßnahmen und Folgemaßnahmen
die Zahlenangaben und die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 03 01 06 8 332 000 4 942 096 7 000 000 2 625 000 7 000 000 2 625 000 1 332 000 2 325 000 8 332 000 4 950 000

Reserve



21

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

Insgesamt 8 332 000 4 942 096 7 000 000 2 625 000 7 000 000 2 625 000 1 332 000 2 325 000 8 332 000 4 950 000

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Diese Mittel decken ferner die Ausgaben für Studien, .......... 03, 19 03 01 04 und 19 03 01 07 fallen, 
beitragen.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen von Mitgliedstaaten und Drittländern, jeweils einschließlich ihrer 
staatlichen Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von 
der EU finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –
programmen-programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in 
Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b 
der Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Unbeschadet von Artikel 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung richten sich die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben 
eingesetzten Beträge nach der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung 
und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5012 === AFET/5012 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 19 03 01 07 — Sonderbeauftragte der Europäischen Union
die Zahlenangaben und die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 03 01 07 20 000 000 15 814 706 25 000 000 15 750 000 25 000 000 15 750 000 65 000 25 000 000 15 815 000

Reserve

Insgesamt 20 000 000 15 814 706 25 000 000 15 750 000 25 000 000 15 750 000 65 000 25 000 000 15 815 000

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Abgedeckt sind die Kosten für die Bezüge der EUSR .......... Verantwortung eines EUSR durchgeführt 
werden, abgedeckt.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen von Mitgliedstaaten und Drittländern, jeweils einschließlich ihrer 
staatlichen Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von
der EU finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –
programmen-programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in 
Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b 
der Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Unbeschadet von Artikel 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung richten sich die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben 
eingesetzten Beträge nach der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung 
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und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5130 === AFET/5130 ===

von Anneli Jäätteenmäki, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 19 03 01 07 — Sonderbeauftragte der Europäischen Union
die Zahlenangaben und die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 03 01 07 20 000 000 15 814 706 25 000 000 15 750 000 25 000 000 15 750 000 -25 000 000 -15 750 000 p.m. p.m.
Reserve

Insgesamt 20 000 000 15 814 706 25 000 000 15 750 000 25 000 000 15 750 000 -25 000 000 -15 750 000 p.m. p.m.

Erläuterungen:
Folgender Text ist zu streichen:
Vormals Artikel 19 03 06
Diese Mittel decken alle Kosten im Zusammenhang mit der Ernennung der Sonderbeauftragten der 
Europäischen Union (EUSR) gemäß Artikel 33 des Vertrags über die Europäische Union.
Bei der Ernennung der EUSR sollte der Politik der Gleichstellung der Geschlechter und des Gender-
Mainstreaming gebührend Rechnung getragen werden, weshalb die Ernennung von Frauen zu EUSR zu 
fördern ist. 
Abgedeckt sind die Kosten für die Bezüge der EUSR und die Aufstellung ihrer Teams und/oder die 
Einrichtung ihrer Unterstützungsstrukturen, einschließlich der Personalkosten, die nicht mit dem von den 
Mitgliedstaaten oder den Organen der Union abgestellten Personal zusammenhängen. Ferner sind die Kosten 
für etwaige Projekte, die unter der unmittelbaren Verantwortung eines EUSR durchgeführt werden, 
abgedeckt.
Einnahmen aus Finanzbeiträgen von Mitgliedstaaten und Drittländern, jeweils einschließlich ihrer 
staatlichen Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von 
der EU finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder -
programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in Artikel 6 3 3 
des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der 
Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Unbeschadet von Artikel 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung richten sich die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben 
eingesetzten Beträge nach der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung
und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Hinzufügen: 19 03 01 08

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 03 01 08 6 000 000 3 600 000 6 000 000 3 600 000
Reserve

Insgesamt 6 000 000 3 600 000 6 000 000 3 600 000
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Bezeichnung:
EU-Sonderbeauftragte für afrikanische Staaten südlich der Sahara
Erläuterungen:
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Diese Mittel sind zur Deckung sämtlicher Kosten im Zusammenhang mit der Ernennung der 
Sonderbeauftragten der Europäischen Union (EUSR) für afrikanische Staaten südlich der Sahara 
bestimmt.
Bei der Ernennung der EUSR sollte der Politik der Gleichstellung der Geschlechter und des Gender-
Mainstreaming gebührend Rechnung getragen werden, weshalb die Ernennung von Frauen zu EUSR zu 
fördern ist.
Abgedeckt sind die Kosten für die Bezüge der EUSR und die Aufstellung ihrer Teams und/oder die 
Einrichtung ihrer Unterstützungsstrukturen, einschließlich der Personalkosten, die nicht mit dem von 
den Mitgliedstaaten oder den Organen der Union abgeordneten Personal zusammenhängen. Ferner sind 
die Kosten für etwaige Projekte, die unter der unmittelbaren Verantwortung eines EUSR durchgeführt 
werden, abgedeckt.
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten und von Drittstaaten, jeweils einschließlich ihrer 
staatlichen Einrichtungen, sowie aus Finanzbeiträgen von Stellen oder natürlichen Personen zu 
bestimmten von der Union finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten 
Außenhilfeprojekten oder -programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen 
Beiträgen, die in Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich um 
zweckgebundene Einnahmen im Sinne von Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der Haushaltsordnung. Die 
bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben eingesetzten Beträge ergeben sich, 
unbeschadet des Artikels 187 Absatz 7 der Haushaltsordnung, aus der für jedes einzelne operative 
Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der 
Beiträge für das betreffende Programm aus.
Rechtsgrundlagen:
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Beschluss 2012/325/GASP des Rates vom 25. Juni 2012 zur Verlängerung des Mandats der 
Sonderbeauftragten der Europäischen Union für Sudan und Südsudan (ABl. L 165 vom 26.6.2012, S. 
49).
Beschluss 2012/329/GASP des Rates vom 25. Juni 2012 zur Verlängerung des Mandats des 
Sonderbeauftragten der Europäischen Union für das Horn von Afrika (ABl. L 165 vom 26.6.2012, S. 62).
Beschluss 2012/390/GASP des Rates vom 16. Juli 2012 zur Verlängerung des Mandats des 
Sonderbeauftragten der Europäischen Union für die Afrikanische Union (ABl. L 187 vom 17.7.2012, S. 
44).

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Hinzufügen: 19 03 01 09

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 03 01 09 3 000 000 2 400 000 3 000 000 2 400 000

Reserve

Insgesamt 3 000 000 2 400 000 3 000 000 2 400 000

Bezeichnung:
EU-Sonderbeauftragte für Nordafrika und den Mittelmeerraum
Erläuterungen:
Folgender Text ist hinzuzufügen:
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Diese Mittel sind zur Deckung sämtlicher Kosten im Zusammenhang mit der Ernennung von 
Sonderbeauftragten der Europäischen Union (EUSR) für Nordafrika und den Mittelmeerraum bestimmt.
Bei der Ernennung der EUSR sollte der Politik der Gleichstellung der Geschlechter und des Gender-
Mainstreaming gebührend Rechnung getragen werden, weshalb die Ernennung von Frauen zu EUSR zu 
fördern ist.
Abgedeckt sind die Kosten für die Bezüge der EUSR und die Aufstellung ihrer Teams und/oder die 
Einrichtung ihrer Unterstützungsstrukturen, einschließlich der Personalkosten, die nicht mit dem von 
den Mitgliedstaaten oder den Organen der Union abgeordneten Personal zusammenhängen. Ferner sind 
die Kosten für etwaige Projekte, die unter der unmittelbaren Verantwortung eines EUSR durchgeführt 
werden, abgedeckt.
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten und von Drittstaaten, jeweils einschließlich ihrer 
staatlichen Einrichtungen, sowie aus Finanzbeiträgen von Stellen oder natürlichen Personen zu 
bestimmten von der Union finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten 
Außenhilfeprojekten oder -programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen 
Beiträgen, die in Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich um 
zweckgebundene Einnahmen im Sinne von Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der Haushaltsordnung. Die 
bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben eingesetzten Beträge ergeben sich, 
unbeschadet des Artikels 187 Absatz 7 der Haushaltsordnung, aus der für jedes einzelne operative 
Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der 
Beiträge für das betreffende Programm aus.
Rechtsgrundlagen:
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Beschluss 2012/33/GASP des Rates vom 23. Januar 2012 zur Ernennung des Sonderbeauftragten der 
Europäischen Union für den Nahost-Friedensprozess (ABl. L 19 vom 24.1.2012, S. 17).
Beschluss 2012/327/GASP des Rates vom 25. Juni 2012 zur Verlängerung des Mandats des 
Sonderbeauftragten der Europäischen Union für den Mittelmeerraum (ABl. L 165 vom 26.6.2012, S. 56).

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Hinzufügen: 19 03 01 10

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 03 01 10 4 500 000 3 660 000 4 500 000 3 660 000
Reserve

Insgesamt 4 500 000 3 660 000 4 500 000 3 660 000

Bezeichnung:
EU-Sonderbeauftragte für die Balkanländer und den Südkaukasus
Erläuterungen:
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Diese Mittel sind zur Deckung sämtlicher Kosten im Zusammenhang mit der Ernennung der 
Sonderbeauftragten der Europäischen Union (EUSR) für die Balkanländer und den Südkaukasus 
bestimmt.
Bei der Ernennung der EUSR sollte der Politik der Gleichstellung der Geschlechter und des Gender-
Mainstreaming gebührend Rechnung getragen werden, weshalb die Ernennung von Frauen zu EUSR zu 
fördern ist.
Abgedeckt sind die Kosten für die Bezüge der EUSR und die Aufstellung ihrer Teams und/oder die 
Einrichtung ihrer Unterstützungsstrukturen, einschließlich der Personalkosten, die nicht mit dem von 
den Mitgliedstaaten oder den Organen der Union abgeordneten Personal zusammenhängen. Ferner sind 
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die Kosten für etwaige Projekte, die unter der unmittelbaren Verantwortung eines EUSR durchgeführt 
werden, abgedeckt.
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten und von Drittstaaten, jeweils einschließlich ihrer 
staatlichen Einrichtungen, sowie aus Finanzbeiträgen von Stellen oder natürlichen Personen zu 
bestimmten von der Union finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten 
Außenhilfeprojekten oder -programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen 
Beiträgen, die in Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich um 
zweckgebundene Einnahmen im Sinne von Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der Haushaltsordnung. Die 
bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben eingesetzten Beträge ergeben sich, 
unbeschadet des Artikels 187 Absatz 7 der Haushaltsordnung, aus der für jedes einzelne operative 
Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der 
Beiträge für das betreffende Programm aus.
Rechtsgrundlagen:
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Beschluss 2012/39/GASP des Rates vom 25. Januar 2012 zur Ernennung des Sonderbeauftragten der 
Europäischen Union im Kosovo (ABl. L 23 vom 26.1.2012, S. 5).
Beschluss 2012/326/GASP des Rates vom 25. Juni 2012 zur Verlängerung des Mandats des 
Sonderbeauftragten der Europäischen Union für den Südkaukasus und die Krise in Georgien (ABl. L 165 
vom 26.6.2012, S. 53).
Beschluss 2012/330/GASP des Rates vom 25. Juni 2012 zur Änderung des Beschlusses 2011/462/GASP 
zur Ernennung des Sonderbeauftragten der Europäischen Union in Bosnien und Herzegowina (ABl. L 
165 vom 26.6.2012, S. 66).

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Hinzufügen: 19 03 01 11

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 03 01 11 7 000 000 2 400 000 7 000 000 2 400 000

Reserve

Insgesamt 7 000 000 2 400 000 7 000 000 2 400 000

Bezeichnung:
EU-Sonderbeauftragte für Asien und Zentralasien
Erläuterungen:
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Diese Mittel sind zur Deckung sämtlicher Kosten im Zusammenhang mit der Ernennung der 
Sonderbeauftragten der Europäischen Union (EUSR) für Asien und Zentralasien bestimmt.
Bei der Ernennung der EUSR sollte der Politik der Gleichstellung der Geschlechter und des Gender-
Mainstreaming gebührend Rechnung getragen werden, weshalb die Ernennung von Frauen zu EUSR zu 
fördern ist.
Abgedeckt sind die Kosten für die Bezüge der EUSR und die Aufstellung ihrer Teams und/oder die 
Einrichtung ihrer Unterstützungsstrukturen, einschließlich der Personalkosten, die nicht mit dem von 
den Mitgliedstaaten oder den Organen der Union abgeordneten Personal zusammenhängen. Ferner sind 
die Kosten für etwaige Projekte, die unter der unmittelbaren Verantwortung eines EUSR durchgeführt 
werden, abgedeckt.
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten und von Drittstaaten, jeweils einschließlich ihrer 
staatlichen Einrichtungen, sowie aus Finanzbeiträgen von Stellen oder natürlichen Personen zu 
bestimmten von der Union finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten 
Außenhilfeprojekten oder -programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei 
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diesen Beiträgen, die in Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich um 
zweckgebundene Einnahmen im Sinne von Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der Haushaltsordnung. Die 
bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben eingesetzten Beträge ergeben sich, 
unbeschadet des Artikels 187 Absatz 7 der Haushaltsordnung, aus der für jedes einzelne operative 
Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der 
Beiträge für das betreffende Programm aus.
Rechtsgrundlagen:
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Beschluss 2012/255/GASP des Rates vom 14. Mai 2012 zur Änderung des Beschlusses 2011/427/GASP 
zur Verlängerung des Mandats des Sonderbeauftragten der Europäischen Union für Afghanistan (ABl. L 
126 vom 15.5.2012, S. 8).
Beschluss 2012/328/GASP des Rates vom 25. Juni 2012 zur Ernennung der Sonderbeauftragten der 
Europäischen Union für Zentralasien (ABl. L 165 vom 26.6.2012, S. 59).
Beschluss 2012/331/GASP des Rates vom 25. Juni 2012 zur Verlängerung des Mandats des 
Sonderbeauftragten der Europäischen Union für Afghanistan (ABl. L 165 vom 26.6.2012, S. 68.).

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Hinzufügen: 19 03 01 12

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 03 01 12 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Reserve

Insgesamt 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Bezeichnung:
EU-Sonderbeauftragte mit thematischem Mandat
Erläuterungen:
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Diese Mittel sind zur Deckung sämtlicher Kosten im Zusammenhang mit der Ernennung der 
Sonderbeauftragten der Europäischen Union (EUSR) mit thematischem Mandat bestimmt.
Bei der Ernennung der EUSR sollte der Politik der Gleichstellung der Geschlechter und des Gender-
Mainstreaming gebührend Rechnung getragen werden, weshalb die Ernennung von Frauen zu EUSR zu 
fördern ist.
Abgedeckt sind die Kosten für die Bezüge der EUSR und die Aufstellung ihrer Teams und/oder die 
Einrichtung ihrer Unterstützungsstrukturen, einschließlich der Personalkosten, die nicht mit dem von 
den Mitgliedstaaten oder den Organen der Union abgeordneten Personal zusammenhängen. Ferner sind 
die Kosten für etwaige Projekte, die unter der unmittelbaren Verantwortung eines EUSR durchgeführt 
werden, abgedeckt.
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten und von Drittstaaten, jeweils einschließlich ihrer 
staatlichen Einrichtungen, sowie aus Finanzbeiträgen von Stellen oder natürlichen Personen zu 
bestimmten von der Union finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten 
Außenhilfeprojekten oder -programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen 
Beiträgen, die in Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich um 
zweckgebundene Einnahmen im Sinne von Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der Haushaltsordnung. Die 
bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben eingesetzten Beträge ergeben sich, 
unbeschadet des Artikels 187 Absatz 7 der Haushaltsordnung, aus der für jedes einzelne operative 
Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der 
Beiträge für das betreffende Programm aus.
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Rechtsgrundlagen:
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Beschluss 2012/440/GASP des Rats vom 25. Juli 2012 zur Ernennung des Sonderbeauftragten der 
Europäischen Union für Menschenrechte (ABl. L 200 vom 27.7.2012, S. 21).

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Hinzufügen: 19 03 01 13

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 03 01 13 3 500 000 2 800 000 3 500 000 2 800 000
Reserve

Insgesamt 3 500 000 2 800 000 3 500 000 2 800 000

Bezeichnung:
Sonstige EU-Sonderbeauftragte
Erläuterungen:
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Diese Mittel sind zur Deckung sämtlicher Kosten im Zusammenhang mit der Ernennung von 
Sonderbeauftragten der Europäischen Union (EUSR) bestimmt, mit Ausnahme der Sonderbeauftragten 
für afrikanische Staaten südlich der Sahara, für Nordafrika und den Mittelmeerraum, für die 
Balkanländer und den Südkaukasus, für Asien und Zentralasien und der Sonderbeauftragten mit 
thematischen Mandaten.
Bei der Ernennung der EUSR sollte der Politik der Gleichstellung der Geschlechter und des Gender-
Mainstreaming gebührend Rechnung getragen werden, weshalb die Ernennung von Frauen zu EUSR zu 
fördern ist.
Abgedeckt sind die Kosten für die Bezüge der EUSR und die Aufstellung ihrer Teams und/oder die 
Einrichtung ihrer Unterstützungsstrukturen, einschließlich der Personalkosten, die nicht mit dem von 
den Mitgliedstaaten oder den Organen der Union abgeordneten Personal zusammenhängen. Ferner sind 
die Kosten für etwaige Projekte, die unter der unmittelbaren Verantwortung eines EUSR durchgeführt 
werden, abgedeckt.
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten und von Drittstaaten, jeweils einschließlich ihrer 
staatlichen Einrichtungen, sowie aus Finanzbeiträgen von Stellen oder natürlichen Personen zu 
bestimmten von der Union finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten 
Außenhilfeprojekten oder -programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen 
Beiträgen, die in Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich um 
zweckgebundene Einnahmen im Sinne von Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der Haushaltsordnung. Die 
bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben eingesetzten Beträge ergeben sich, 
unbeschadet des Artikels 187 Absatz 7 der Haushaltsordnung, aus der für jedes einzelne operative 
Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der 
Beiträge für das betreffende Programm aus.
BEGRÜNDUNG:
Im Interesse der Transparenz muss für die EUSR jeweils ein eigener Haushaltsposten unter dem 
entsprechenden Artikel eingeführt werden. Falls im Laufe des Haushaltsjahres ein Beschluss gefasst wird, 
werden die betreffenden Mittel unter dem Haushaltsposten „Sonstige EU-Sonderbeauftragte“ eingestellt.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5013 === AFET/5013 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für
auswärtige Angelegenheiten



28

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Artikel 19 03 02 — Unterstützung von Nichtverbreitungs- und Abrüstungsmaßnahmen
die Zahlenangaben, die Erläuterungen und die Rechtsgrundlagen

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 03 02 19 500 000 17 791 544 18 000 000 13 500 000 18 000 000 13 500 000 1 500 000 4 300 000 19 500 000 17 800 000

Reserve

Insgesamt 19 500 000 17 791 544 18 000 000 13 500 000 18 000 000 13 500 000 1 500 000 4 300 000 19 500 000 17 800 000

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Diese Mittel sind zur Finanzierung von Maßnahmen gegen .......... Organisationen in diesem Bereich 
durchgeführt werden.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen von Mitgliedstaaten und Drittländern, jeweils einschließlich ihrer 
staatlichen Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von 
der EU finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –
programmen-programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in 
Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b 
der Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Unbeschadet von Artikel 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung richten sich die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben 
eingesetzten Beträge nach der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung 
und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
Rechtsgrundlagen:
Vor dem Absatz:
Gemeinsame Aktion 2004/796/GASP des Rates vom 22. .......... Russischen Föderation (ABl. L 349 vom 
25.11.2004, S. 57).
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Beschluss 2004/833/GASP des Rates vom 2. Dezember 2004 zur Umsetzung der Gemeinsamen Aktion 
2002/589/GASP im Hinblick auf einen Beitrag der Europäischen Union an die ECOWAS im Rahmen des 
Moratoriums über leichte Waffen und Kleinwaffen (ABl. L 359 vom 4.12.2004, S. 65);
Nach dem Absatz:
Gemeinsame Aktion 2004/796/GASP des Rates vom 22. .......... Russischen Föderation (ABl. L 349 vom 
25.11.2004, S. 57).
Folgender Text ist zu streichen:
Beschluss 2004/833/GASP des Rates vom 2. Dezember 2004 zur Umsetzung der Gemeinsamen Aktion 
2002/589/GASP im Hinblick auf einen Beitrag der Europäischen Union an die ECOWAS im Rahmen des 
Moratoriums über leichte Waffen und Kleinwaffen (ABl. L 359 vom 4.12.2004, S. 65).
Nach dem Absatz:
Beschluss 2010/799/GASP des Rates vom 13. Dezember .......... Massenvernichtungswaffen (ABl. L 341 
vom 23.12.2010, S. 27).
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Beschluss 2011/428/GASP des Rates vom 18. Juli 2011 zur Unterstützung der Tätigkeiten des Büros der 
Vereinten Nationen für Abrüstungsfragen hinsichtlich der Umsetzung des Aktionsprogramms der Vereinten 
Nationen zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und 
leichten Waffen unter allen Aspekten (ABl. L 188 vom 19.7.2011, S. 37);37).
Beschluss 2012/121/GASP des Rates vom 27. Februar 2012 zur Unterstützung von Maßnahmen zur
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Förderung des Dialogs und der Zusammenarbeit EU-China-Afrika im Bereich der konventionellen 
Rüstungskontrolle (ABl. L 54 vom 28.2.2012, S. 8);8).
Beschluss 2011/166/GASP des Rates vom 23. März 2012 zur Unterstützung von Maßnahmen der 
Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) im Rahmen der Umsetzung der Strategie der 
Europäischen Union gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (ABl. L 87 vom 24.3.2012, S. 
49);49).
Beschluss 2012/281/GASP des Rates vom 29. Mai 2012 im Rahmen der Europäischen Sicherheitsstrategie 
zur Unterstützung des Vorschlags der Union für einen Internationalen Verhaltenskodex für 
Weltraumtätigkeiten (ABl. L 140 vom 30.5.2012, S. 68);68).
Beschluss 2012/421/GASP des Rates vom 23. Juli 2012 zur Unterstützung des Übereinkommens über das 
Verbot von biologischen Waffen und Toxinwaffen (BWÜ) im Rahmen der Strategie der EU gegen die 
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (ABl. L 196 vom 24.7.2012, S. 61);61).
Beschluss 2012/662/GASP des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Unterstützung von Maßnahmen zur 
Verringerung der Gefahr des illegalen Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen und der übermäßigen 
Anhäufung dieser Waffen im Raum der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 
(ABl. L 297 vom 26.10.2012, S. 29);29).
Beschluss 2012/422/GASP des Rates vom 23. Juli 2012 zur Unterstützung eines Prozesses zur Schaffung 
einer von Kernwaffen und allen anderen Massenvernichtungswaffen freien Zone im Nahen Osten (ABl. L 
196 vom 24.7.2012, S. 67);67).
Beschluss 2012/423/GASP des Rates vom 23. Juli 2012 zur Unterstützung der Nichtverbreitung ballistischer 
Flugkörper im Rahmen der Umsetzung der Strategie der Europäischen Union gegen die Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen und der Umsetzung des Gemeinsamen Standpunkts 2003/805/GASP des Rates 
(ABl. L 196 vom 24.7.2012, S. 74);74).
Beschluss 2012/699/GASP des Rates vom 13 November 2012 über die Unterstützung der Union für die 
Tätigkeiten der Vorbereitungskommission der Organisation des Vertrags für das umfassende Verbot von 
Nuklearversuchen (CTBTO) zur Stärkung ihrer Überwachungs- und Verifikationsfähigkeiten im Rahmen 
der Umsetzung der Strategie der EU gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (ABl. L 314 
vom 14.11.2012, S. 27);27).
Beschluss 2012/700/GASP des Rates vom 13. November 2012 im Rahmen der Europäischen 
Sicherheitsstrategie zur Unterstützung der Durchführung des von den Vertragsstaaten des Übereinkommens 
von 1997 über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von 
Antipersonenminen und über deren Vernichtung verabschiedeten Aktionsplans von Cartagena 2010-2014 
(ABl. L 314 vom 14.11.2012, S. 40);40).
Beschluss 2012/711/GASP des Rates vom 19. November 2012 über Unterstützung für Maßnahmen der 
Union zur Förderung der Waffenausfuhrkontrolle und der Anwendung der Grundsätze und Kriterien des 
Gemeinsamen Standpunkts 2008/944/GASP in Drittländern (ABl. L 321 vom 20.11.2012, S. 62);62).
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5014 === AFET/5014 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
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BAND III — KOMMISSION
Artikel 19 05 01 — Zusammenarbeit mit Drittländern zur Förderung von EU- und gemeinsamen Interessen
die Zahlenangaben und die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 05 01 100 510 652 5 975 834 100 510 652 2 975 834 24 119 348 49 604 166 124 630 000 52 580 000

Reserve

Insgesamt 100 510 652 5 975 834 100 510 652 2 975 834 24 119 348 49 604 166 124 630 000 52 580 000

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Diese Mittel dienen der Finanzierung der Zusammenarbeit .......... Investitionsmöglichkeiten, public 
diplomacy und Sensibilisierungsmaßnahmen.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen von Mitgliedstaaten und Drittländern, jeweils einschließlich ihrer 
staatlichen Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von 
der EU finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –
programmen-programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in 
Artikel 6 3 3 des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b 
der Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Unbeschadet von Artikel 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung richten sich die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und Unterstützungsausgaben 
eingesetzten Beträge nach der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung 
und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5037 === AFET/5037 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Hinzufügen: 19 05 77 02

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

19 05 77 02 600 000 200 000 600 000 200 000
Reserve

Insgesamt 600 000 200 000 600 000 200 000

Bezeichnung:
Pilotprojekt — Zusammenarbeit mit der Nördlichen und der Südlichen Transatlantischen Dimension
Erläuterungen:
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Ziel des Pilotprojekts ist die Begründung eines umfassenderen transatlantischen Dialogs und einer 
umfassenderen transatlantischen Zusammenarbeit unter Beteiligung der Staaten des nördlichen und des 
südlichen Atlantikraums, um sich gemeinsamen globalen Herausforderungen zu stellen. Es soll 
untersucht werden, inwieweit es möglich ist, gemeinsame kurz- und längerfristige Ziele in Bereichen wie 
wirtschaftliche Zusammenarbeit, Global Governance, Entwicklungszusammenarbeit, Klimawandel, 
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Sicherheit und Energie umzusetzen. Das Pilotprojekt dient zur Stärkung eines Dreiecksdialogs oder gar 
eines erweiterten atlantischen Dialogs wie auch zur Förderung des Gedankens einer umfassenderen 
atlantischen Gemeinschaft.
Rechtsgrundlagen:
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Pilotprojekt im Sinne von Artikel 54 Absatz 2 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des 
Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).
BEGRÜNDUNG:
Beitrag zur Schaffung einer umfassenderen transatlantischen Gemeinschaft.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5095 === AFET/5095 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 01 04 03 — Unterstützungsausgaben für das Europäische Instrument für Demokratie und 
Menschenrechte (EIDHR)
die Zahlenangaben und die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 01 04 03 10 456 000 10 456 000 10 390 810 10 390 810 8 815 810 8 815 810 1 347 390 1 347 390 10 163 200 10 163 200
Reserve

Insgesamt 10 456 000 10 456 000 10 390 810 10 390 810 8 815 810 8 815 810 1 347 390 1 347 390 10 163 200 10 163 200

Erläuterungen:
Nach den Spiegelstrichen endend mit:
– Ausgaben für Studien, Sachverständigensitzungen, Informationssysteme .......... Verwirklichung der 

Zielsetzung des Programms stehen.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten und Drittländer, jeweils einschließlich ihrer staatlichen 
Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von der Union 
finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –programmen-
programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in Artikel 6 3 3 
des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der 
Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und 
Unterstützungsausgaben eingesetzten Beträge werden unbeschadet des Artikels 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung in der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung 
festgelegt und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
BEGRÜNDUNG:
Wegen der Finanzkrise sollten die Verwaltungsausgaben des Instruments nicht erhöht werden, zumal es 
unter dem Aspekt, wie und an wen die Finanzhilfe geleistet wird, an Transparenz mangelt und die 
diesbezügliche Praxis aus demokratischer Sicht bisweilen sogar fragwürdig ist.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5096 === AFET/5096 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten



32

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 21 01 04 04 — Unterstützungsausgaben für das Stabilitätsinstrument (IfS)
die Zahlenangaben und die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 01 04 04 1 965 000 1 965 000 2 087 745 2 087 745 1 837 745 1 837 745 -837 745 -837 745 1 000 000 1 000 000

Reserve

Insgesamt 1 965 000 1 965 000 2 087 745 2 087 745 1 837 745 1 837 745 -837 745 -837 745 1 000 000 1 000 000

Erläuterungen:
Nach den Spiegelstrichen endend mit:
– Ausgaben für Studien, Sachverständigensitzungen, Information .......... Verwirklichung der Zielsetzung 

des Programms stehen.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten und Drittländer, jeweils einschließlich ihrer staatlichen 
Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von der Union 
finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –programmen-
programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in Artikel 6 3 3 
des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der 
Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und 
Unterstützungsausgaben eingesetzten Beträge werden unbeschadet des Artikels 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung in der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung 
festgelegt und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
BEGRÜNDUNG:
Die EU sollte sich auf eine friedliche und zivile Außenpolitik konzentrieren. Besonders bei der kurzfristigen 
Mittelausstattung des Instruments für Stabilität mangelt es an Transparenz. Außerdem werden mit den 
Mitteln des Instruments für Stabilität GSVP-Missionen unterstützt, die seine zivilen Merkmale in Frage 
stellen. Das Instrument für Stabilität sollte sich auf zivile Maßnahmen konzentrieren, wie u. a. die Regelung 
der Rüstungskontrolle, Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration usw., um Stabilität zu schaffen. 
Außerdem sollten in Zeiten einer Finanzkrise die Verwaltungsausgaben des Instruments gekürzt werden.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5015 === AFET/5015 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 21 02 01 01 — Lateinamerika — Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung
die Zahlenangaben, die Erläuterungen und die Verweise

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 02 01 01 205 735 098 6 591 709 205 735 098 5 831 709 10 286 755 1 089 585 216 021 853 6 921 294

Reserve

Insgesamt 205 735 098 6 591 709 205 735 098 5 831 709 10 286 755 1 089 585 216 021 853 6 921 294
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Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Diese Mittel dienen der Finanzierung von Kooperationsmaßnahmen .......... und Regionen Lateinamerikas 
mit folgenden Zielen:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
– Beitrag zur Verwirklichung der Vorgaben der Millenniumsentwicklungsziele in der RegionRegion,
– Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung sowie Förderung des sozialen 

ZusammenhaltsZusammenhalts,
– Beitrag zur Verbesserung der sozialen Standards mit Schwerpunkt auf den Bereichen Bildung –—

einschließlich der beruflichen Aus- und Weiterbildung –— und Gesundheit sowie zur Verbesserung der 
SozialschutzsystemeSozialschutzsysteme,

– Förderung günstigerer Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Expansion und die Stärkung des 
produktiven Sektors, Förderung des Transfers von Know-how und der Zusammenarbeit zwischen 
Wirtschaftsbeteiligten beider RegionenRegionen,

– Förderung der Entwicklung des Privatsektors, einschließlich eines KMU-freundlichen 
Wirtschaftsumfelds, u. a. durch Schutz der Eigentumsrechte, Abbau von Bürokratie und einen 
verbesserten Zugang zu Krediten sowie Förderung von Vereinigungen von kleinen und mittleren 
Unternehmen Unternehmen,

– Unterstützung der Bemühungen um die Gewährleistung der Ernährungssicherheit und die Bekämpfung 
der Unterernährung

– Unterstützung der regionalen Integration; in Zentralamerika Förderung der Entwicklung der Region 
durch die Nutzung der Vorteile des Assoziierungsabkommens EU-ZentralamerikaEU-Zentralamerika,

– Förderung der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen, einschließlich Wasser, und der 
Bekämpfung des Klimawandels (Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel)Klimawandel).

Nach dem Absatz:
Die Mittel dieses Postens unterliegen Bewertungen, .......... diesen Mitteln finanzierten Maßnahmen 
berücksichtigt.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten und Drittländer, jeweils einschließlich ihrer staatlichen 
Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von der Union 
finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –programmen-
programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in Artikel 6 3 3 
des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der 
Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und 
Unterstützungsausgaben eingesetzten Beträge werden unbeschadet des Artikels 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung in der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung 
festgelegt und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission 
vomvorgelegt am 7. Dezember 2011 für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates2011, zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit 
(KOM(2011) 840 endgültig),endg.), insbesondere Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe a und Buchstabe b Ziffer i.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5097 === AFET/5097 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 02 01 01 — Lateinamerika — Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung
die Zahlenangaben, die Erläuterungen und die Verweise

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 02 01 01 205 735 098 6 591 709 205 735 098 5 831 709 199 903 389 205 735 098 205 735 098
Reserve

Insgesamt 205 735 098 6 591 709 205 735 098 5 831 709 199 903 389 205 735 098 205 735 098

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Diese Mittel dienen der Finanzierung von Kooperationsmaßnahmen .......... und Regionen Lateinamerikas 
mit folgenden Zielen:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
– Beitrag zur Verwirklichung der Vorgaben der Millenniumsentwicklungsziele in der RegionRegion,
– Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung sowie Förderung des sozialen 

ZusammenhaltsZusammenhalts,
– Beitrag zur Verbesserung der sozialen Standards mit Schwerpunkt auf den Bereichen Bildung –—

einschließlich der beruflichen Aus- und Weiterbildung –— und Gesundheit sowie zur Verbesserung der 
SozialschutzsystemeSozialschutzsysteme,

– Förderung günstigerer Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Expansion und die Stärkung des 
produktiven Sektors, Förderung des Transfers von Know-how und der Zusammenarbeit zwischen 
Wirtschaftsbeteiligten beider RegionenRegionen,

– Förderung der Entwicklung des Privatsektors, einschließlich eines KMU-freundlichen 
Wirtschaftsumfelds, u. a. durch Schutz der Eigentumsrechte, Abbau von Bürokratie und einen 
verbesserten Zugang zu Krediten sowie Förderung von Vereinigungen von kleinen und mittleren 
Unternehmen Unternehmen,

– Unterstützung der Bemühungen um die Gewährleistung der Ernährungssicherheit und die Bekämpfung 
der Unterernährung

– Unterstützung der regionalen Integration; in Zentralamerika Förderung der Entwicklung der Region 
durch die Nutzung der Vorteile des Assoziierungsabkommens EU-ZentralamerikaEU-Zentralamerika,

– Förderung der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen, einschließlich Wasser, und der 
Bekämpfung des Klimawandels (Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel)Klimawandel).

Nach dem Absatz:
Die Mittel dieses Postens unterliegen Bewertungen, .......... diesen Mitteln finanzierten Maßnahmen 
berücksichtigt.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten und Drittländer, jeweils einschließlich ihrer staatlichen 
Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von der Union 
finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –programmen-
programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in Artikel 6 3 3 
des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der 
Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und 
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Unterstützungsausgaben eingesetzten Beträge werden unbeschadet des Artikels 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung in der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung 
festgelegt und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission 
vomvorgelegt am 7. Dezember 2011 für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates2011, zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit 
(KOM(2011) 840 endgültig),endg.), insbesondere Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe a und Buchstabe b Ziffer i.
BEGRÜNDUNG:
Trotz des eindrucksvollen Wirtschaftswachstums Lateinamerikas in den letzten Jahren sind Ungleichheit und 
Armut weiterhin hoch. Es sollten weitere Anstrengungen unternommen und mehr Mittel bereitgestellt 
werden, um der von der EU eingegangenen Verpflichtung zur Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele nachzukommen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5110 === AFET/5110 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 02 01 01 — Lateinamerika — Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung
Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 02 01 01 205 735 098 6 591 709 205 735 098 5 831 709 205 735 098 5 831 709

Reserve

Insgesamt 205 735 098 6 591 709 205 735 098 5 831 709 205 735 098 5 831 709

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten .......... 4 % der Beiträge für das betreffende Programm 
aus.
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Ein Teil dieser Mittel kann unter Beachtung der Vorschriften der Haushaltsordnung für Maßnahmen 
vorgesehen werden, die von Senior-Experten aus der Europäischen Union im Rahmen des ESSN 
(European Senior Services Network) auf freiwilliger Basis durchgeführt werden, einschließlich 
technischer Hilfe und Beratungs- und Weiterbildungsleistungen in ausgewählten öffentlichen oder 
privaten Unternehmen.
BEGRÜNDUNG:
Bereitstellung von Fachwissen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5016 === AFET/5016 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
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Posten 21 02 01 02 — Lateinamerika — Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, verantwortungsvolles 
Regierungshandeln und Einhaltung der Menschenrechte
die Zahlenangaben, die Erläuterungen und die Verweise

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 02 01 02 48 258 850 1 592 766 48 258 850 1 432 766 2 412 943 239 638 50 671 793 1 672 404
Reserve

Insgesamt 48 258 850 1 592 766 48 258 850 1 432 766 2 412 943 239 638 50 671 793 1 672 404

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Diese Mittel dienen der Finanzierung von Kooperationsmaßnahmen .......... und Regionen Lateinamerikas 
mit folgenden Zielen:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
– Unterstützung der Bemühungen um die gute Regierungsführung und Beitrag zur Konsolidierung von 

Demokratie, Menschenrechten und RechtsstaatlichkeitRechtsstaatlichkeit,
– Förderung politischer Reformen, vor allem im Bereich Justiz und Sicherheit, und Unterstützung 

zugehöriger Maßnahmen für die Entwicklung der Länder und RegionenRegionen.
Nach dem Absatz:
Die Mittel dieses Postens unterliegen Bewertungen, .......... diesen Mitteln finanzierten Maßnahmen 
berücksichtigt.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten und Drittländer, jeweils einschließlich ihrer staatlichen 
Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von der Union 
finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –programmen-
programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in Artikel 6 3 3 
des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der 
Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und 
Unterstützungsausgaben eingesetzten Beträge werden unbeschadet des Artikels 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung in der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung 
festgelegt und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission 
vomvorgelegt am 7. Dezember 2011 für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates2011, zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit 
(KOM(2011) 840 endgültig),endg.), insbesondere Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe b Ziffer ii.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5017 === AFET/5017 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
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Posten 21 02 02 01 — Asien — Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung
die Zahlenangaben, die Erläuterungen und die Verweise

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 02 02 01 581 964 092 20 331 510 581 964 092 16 120 510 29 098 205 5 227 576 611 062 297 21 348 086

Reserve

Insgesamt 581 964 092 20 331 510 581 964 092 16 120 510 29 098 205 5 227 576 611 062 297 21 348 086

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Diese Mittel sind für die Einbeziehung von Maßnahmen .......... anderem können folgende Bereiche gefördert 
werden:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
– Sozialschutz, Gesundheit, Bildung und ArbeitsplätzeArbeitsplätze,
– Geschäftsumfeld, regionale Integration und WeltmärkteWeltmärkte,
– nachhaltige Landwirtschaft und EnergieEnergie,
– Klimawandel und UmweltUmwelt.
Nach dem Absatz:
Den im Folgenden beschriebenen Bereichen, die gemeinsam .......... anschließenden Schlussfolgerungen des 
Rates festgelegt.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
– Förderung des sozialen Zusammenhalts, insbesondere soziale Inklusion, menschenwürdige Arbeit und 

Gerechtigkeit sowie GeschlechtergleichstellungGeschlechtergleichstellung,
– Schaffung integrativer Partnerschaften in den Bereichen Handel, Investitionen, Entwicklungshilfe, 

Migration, Forschung, Innovation und TechnologieTechnologie,
– Unterstützung einer aktiven und gut organisierten Zivilgesellschaft zugunsten der Entwicklung und 

Förderung öffentlich-privater PartnerschaftenPartnerschaften,
– Unterstützung für Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Förderung von nachhaltiger 

Produktion und nachhaltigem Verbrauch sowie von Investitionen in saubere Technologien, nachhaltige 
Energie, Verkehr, nachhaltige Landwirtschaft und Fischerei, Schutz und Verbesserung der biologischen 
Vielfalt und der Ökosystemleistungen einschließlich Wasser und Wälder sowie Schaffung 
menschenwürdiger Arbeitsplätze in einer umweltgerechten WirtschaftWirtschaft,

– ergebnisorientierte Förderung einer verstärkten regionalen Integration und Zusammenarbeit durch 
Unterstützung der verschiedenen regionalen Integrationsprozesse und DialogeDialoge,

– Beitrag zur Prävention von Gesundheitsgefährdungen und zur Reaktion auf diese, einschließlich 
derjenigen, die ihren Ursprung an den Schnittstellen zwischen Tieren, Menschen und ihrem jeweiligen 
Umfeld habenhaben,

– Unterstützung der Katastrophenvorsorge und des langfristigen Wiederaufbaus nach Katastrophen, u. a. 
im Bereich Ernährungssicherheit und Sicherung der Nährstoffversorgung und Hilfe für entwurzelte 
BevölkerungsgruppenBevölkerungsgruppen.

Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten und Drittländer, jeweils einschließlich ihrer staatlichen 
Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von der Union 
finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –programmen-
programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in Artikel 6 3 3 
des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der 
Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und 
Unterstützungsausgaben eingesetzten Beträge werden unbeschadet des Artikels 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung in der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung 
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festgelegt und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission 
vomvorgelegt am 7. Dezember 2011 für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates2011, zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit 
(KOM(2011) 840 endgültig),endg.), insbesondere Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe b Ziffer i.
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 13. Oktober 2011 mit dem Titel „Für eine EU-
Entwicklungspolitik mit größerer Wirkung: Agenda für den Wandel“ (KOM(2011) 637 endgültig).endg.).
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5111 === AFET/5111 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 02 02 01 — Asien — Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung
Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 02 02 01 581 964 092 20 331 510 581 964 092 16 120 510 581 964 092 16 120 510

Reserve

Insgesamt 581 964 092 20 331 510 581 964 092 16 120 510 581 964 092 16 120 510

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten .......... 4 % der Beiträge für das betreffende Programm
aus.
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Ein Teil dieser Mittel kann unter Beachtung der Vorschriften der Haushaltsordnung für Maßnahmen 
vorgesehen werden, die von Senior-Experten aus der Europäischen Union im Rahmen des ESSN 
(European Senior Services Network) auf freiwilliger Basis durchgeführt werden, einschließlich 
technischer Hilfe und Beratungs- und Weiterbildungsleistungen in ausgewählten öffentlichen oder 
privaten Unternehmen.
BEGRÜNDUNG:
Bereitstellung von Fachwissen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5018 === AFET/5018 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 21 02 02 02 — Asien — Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, verantwortungsvolles Regierungshandeln 
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und Einhaltung der Menschenrechte
Die Zahlen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 02 02 02 154 699 316 5 404 582 154 699 316 4 183 582 7 734 966 1 491 229 162 434 282 5 674 811

Reserve

Insgesamt 154 699 316 5 404 582 154 699 316 4 183 582 7 734 966 1 491 229 162 434 282 5 674 811

BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5098 === AFET/5098 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, João Ferreira
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 02 03 01 — Zentralasien — Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung
Die Zahlen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 02 03 01 65 240 385 3 801 645 65 240 385 3 041 645 62 198 740 65 240 385 65 240 385
Reserve

Insgesamt 65 240 385 3 801 645 65 240 385 3 041 645 62 198 740 65 240 385 65 240 385

BEGRÜNDUNG:
In Zentralasien sind Ungleichheit und Armut weiterhin hoch. Es sollten weitere Anstrengungen 
unternommen und mehr Mittel bereitgestellt werden, um der von der EU eingegangenen Verpflichtung zur 
Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele nachzukommen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5112 === AFET/5112 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 02 03 01 — Zentralasien — Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung
Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 02 03 01 65 240 385 3 801 645 65 240 385 3 041 645 65 240 385 3 041 645
Reserve

Insgesamt 65 240 385 3 801 645 65 240 385 3 041 645 65 240 385 3 041 645

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten .......... 4 % der Beiträge für das betreffende Programm 
aus.
Folgender Text ist hinzuzufügen:
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Ein Teil dieser Mittel kann unter Beachtung der Vorschriften der Haushaltsordnung für Maßnahmen 
vorgesehen werden, die von Senior-Experten aus der Europäischen Union im Rahmen des ESSN 
(European Senior Services Network) auf freiwilliger Basis durchgeführt werden, einschließlich 
technischer Hilfe und Beratungs- und Weiterbildungsleistungen in ausgewählten öffentlichen oder 
privaten Unternehmen.
BEGRÜNDUNG:
Bereitstellung von Fachwissen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5099 === AFET/5099 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 02 04 01 — Naher und Mittlerer Osten — Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung
die Zahlenangaben, die Erläuterungen und die Verweise

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 02 04 01 37 304 839 2 864 934 37 304 839 2 294 934 22 695 161 57 705 066 60 000 000 60 000 000

Reserve

Insgesamt 37 304 839 2 864 934 37 304 839 2 294 934 22 695 161 57 705 066 60 000 000 60 000 000

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Diese Mittel sind für die Einbeziehung von Maßnahmen .......... anderem können folgende Bereiche gefördert 
werden:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
– Sozialschutz, Gesundheit, Bildung und ArbeitsplätzeArbeitsplätze,
– Geschäftsumfeld, regionale Integration und WeltmärkteWeltmärkte,
– nachhaltige Landwirtschaft und EnergieEnergie,
– Klimawandel und UmweltUmwelt.
Nach dem Absatz:
Den im Folgenden beschriebenen Bereichen, die gemeinsam .......... anschließenden Schlussfolgerungen des 
Rates festgelegt.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
– Förderung des sozialen Zusammenhalts, insbesondere soziale Inklusion, menschenwürdige Arbeit und 

Gerechtigkeit sowie GeschlechtergleichstellungGeschlechtergleichstellung,
– Förderung nachhaltiger wirtschaftlicher Reformen und Diversifizierung, Handel, Entwicklung einer 

Marktwirtschaft, nachhaltige Produktivinvestitionen in den wichtigsten Sektoren (wie Energie 
einschließlich erneuerbarer Energien), öffentlich-private Partnerschaften und Integration der 
Partnerländer in die WelthandelsorganisationWelthandelsorganisation,

– Förderung der regionalen Kooperation, des Dialogs und der Integration, insbesondere mit unter das 
Europäische Nachbarschaftsinstrument fallende Länder und unter das Partnerschaftsinstrument und 
andere EU-Instrumente fallende Golfstaaten, u. a. durch Unterstützung der Integrationsbemühungen in 
der Region, etwa in den Bereichen Wirtschaft, Energie, Wasser, Verkehr und 
FlüchtlingsfragenFlüchtlingsfragen,

– Ergänzung der im Rahmen dieses Instruments eingesetzten Ressourcen durch kohärente Maßnahmen und 
Unterstützung im Rahmen anderer EU-Instrumente, die sich auf die breiter angelegte regionale 
Integration beziehen können und die Interessen der EU in verschiedenen Bereichen fördern, u. a. 
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Wirtschaft, Energie, Forschung, Innovation und Technologie, Bekämpfung von Drogenerzeugung, -
konsum und –handel-handel vor dem Hintergrund des Zusammenhangs zwischen Sicherheit und 
Entwicklung sowie Migrationssteuerung und Unterstützung für Flüchtlinge und Vertriebene vor dem 
Hintergrund des Zusammenhangs zwischen Entwicklung und MigrationMigration.

Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten und Drittländer, jeweils einschließlich ihrer staatlichen 
Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von der Union 
finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –programmen-
programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in Artikel 6 3 3 
des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der 
Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und 
Unterstützungsausgaben eingesetzten Beträge werden unbeschadet des Artikels 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung in der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung 
festgelegt und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission 
vomvorgelegt am 7. Dezember 2011 für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates2011, zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit 
(KOM(2011) 840 endgültig),endg.), insbesondere Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe b Ziffer i.
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 13. Oktober 2011 mit dem Titel „Für eine EU-
Entwicklungspolitik mit größerer Wirkung: Agenda für den Wandel“ (KOM(2011) 637 endgültig).endg.).
BEGRÜNDUNG:
Im Nahen und Mittleren Osten sind Ungleichheit und Armut weiterhin hoch und eine der grundlegenden 
Ursachen für Konflikte und Kriege in dieser Region. Es sollten weitere Anstrengungen unternommen und 
deutlich mehr Mittel bereitgestellt werden, um diese grundlegenden Ursachen zu bekämpfen und schließlich 
Frieden zu erreichen. Außerdem sollte die Europäische Union ihrer Verpflichtung zur Verwirklichung der 
Millenniums-Entwicklungsziele nachkommen und mehr Mittel für die Entwicklung vorsehen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5113 === AFET/5113 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 02 04 01 — Naher und Mittlerer Osten — Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung
Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 02 04 01 37 304 839 2 864 934 37 304 839 2 294 934 37 304 839 2 294 934

Reserve

Insgesamt 37 304 839 2 864 934 37 304 839 2 294 934 37 304 839 2 294 934

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten .......... 4 % der Beiträge für das betreffende Programm 
aus.
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Ein Teil dieser Mittel kann unter Beachtung der Vorschriften der Haushaltsordnung für Maßnahmen 
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vorgesehen werden, die von Senior-Experten aus der Europäischen Union im Rahmen des ESSN 
(European Senior Services Network) auf freiwilliger Basis durchgeführt werden, einschließlich 
technischer Hilfe und Beratungs- und Weiterbildungsleistungen in ausgewählten öffentlichen oder 
privaten Unternehmen.
BEGRÜNDUNG:
Bereitstellung von Fachwissen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5100 === AFET/5100 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, João Ferreira
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 02 05 01 — Südliches Afrika — Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung
die Zahlenangaben, die Erläuterungen und die Verweise

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 02 05 01 22 768 007 153 000 22 768 007 133 000 22 635 007 22 768 007 22 768 007
Reserve

Insgesamt 22 768 007 153 000 22 768 007 133 000 22 635 007 22 768 007 22 768 007

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Das System für allgemeine und berufliche Bildung und .......... mit staatlichen Mitteln reproduziert werden 
könnten.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten und Drittländer, jeweils einschließlich ihrer staatlichen 
Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von der Union 
finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –programmen-
programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in Artikel 6 3 3
des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der 
Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und 
Unterstützungsausgaben eingesetzten Beträge werden unbeschadet des Artikels 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung in der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung 
festgelegt und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission 
vomvorgelegt am 7. Dezember 2011 für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates2011, zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit 
(KOM(2011) 840 endgültig),endg.), insbesondere Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe a und Buchstabe b Ziffer i.
BEGRÜNDUNG:
Südafrika ist trotz seines hohen Wirtschaftswachstums und seiner Führungsposition auf dem afrikanischen 
Kontinent weiterhin eines der Länder der Welt, die unter größter Ungleichheit und endemischer Armut 
leiden. Es sollten weitere Anstrengungen unternommen und mehr Mittel bereitgestellt werden, um diese 
Probleme zu bekämpfen. Die Europäische Union sollte ihrer Verpflichtung zur Verwirklichung der 
Millenniums-Entwicklungsziele nachkommen und mehr Mittel für die Entwicklung vorsehen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Abänderungsentwurf 5114 === AFET/5114 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 02 05 01 — Südliches Afrika — Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung
Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 02 05 01 22 768 007 153 000 22 768 007 133 000 22 768 007 133 000
Reserve

Insgesamt 22 768 007 153 000 22 768 007 133 000 22 768 007 133 000

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten .......... 4 % der Beiträge für das betreffende Programm 
aus.
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Ein Teil dieser Mittel kann unter Beachtung der Vorschriften der Haushaltsordnung für Maßnahmen 
vorgesehen werden, die von Senior-Experten aus der Europäischen Union im Rahmen des ESSN 
(European Senior Services Network) auf freiwilliger Basis durchgeführt werden, einschließlich 
technischer Hilfe und Beratungs- und Weiterbildungsleistungen in ausgewählten öffentlichen oder 
privaten Unternehmen.
BEGRÜNDUNG:
Bereitstellung von Fachwissen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5101 === AFET/5101 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 02 06 01 — Pan-Afrika — Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung
die Zahlenangaben, die Erläuterungen und die Verweise

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 02 06 01 85 209 818 31 030 000 85 209 818 26 690 000 14 790 182 73 310 000 100 000 000 100 000 000

Reserve

Insgesamt 85 209 818 31 030 000 85 209 818 26 690 000 14 790 182 73 310 000 100 000 000 100 000 000

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Neuer Posten
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Diese Mittel dienen der Finanzierung der Verringerung und langfristig der Beseitigung der Armut, der 
Förderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung, der 
Rechtsstaatlichkeit, der guten Regierungsführung und der Achtung der Menschenrechte als Komponente des 
panafrikanischen Programms, das zur Umsetzung der gemeinsamen Afrika-EU-Strategie aufgestellt wird. 
Insbesondere wird das panafrikanische Programm eingesetzt werden, um spezifische Unterstützung für 
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transregionale, kontinentweite und kontinentübergreifende Maßnahmen sowie einschlägige Initiativen der 
gemeinsamen Afrika-EU-Strategie auf der weltpolitischen Bühne bereitzustellen. Das panafrikanische 
Programm wird in enger Zusammenarbeit/Abstimmung mit anderen Instrumenten –— insbesondere dem 
Europäischen Nachbarschaftsinstrument (ENI), dem Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) und den 
thematischen Programmen im Rahmen des DCI – umgesetzt werden und sich auf spezifische Initiativen 
konzentrieren, die im Rahmen der gemeinsamen Afrika-EU-Strategie und der zugehörigen Aktionspläne 
vereinbart werden und für die keine anderen Finanzierungsquellen mobilisiert werden können; damit wird 
für die erforderliche Kohärenz und die benötigten Synergien gesorgt, und Doppelarbeiten und 
Überschneidungen werden vermieden.
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten und Drittländer, jeweils einschließlich ihrer staatlichen 
Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von der Union 
finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –programmen-
programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in Artikel 6 3 3 
des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der 
Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und 
Unterstützungsausgaben eingesetzten Beträge werden unbeschadet des Artikels 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung in der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung 
festgelegt und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
Verweise:
Vor dem Absatz:
Strategische Partnerschaft Afrika-EU: Gemeinsame Strategie .......... dem Gipfeltreffen von Lissabon, 9. 
Dezember 2007.
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Vorschlag der Kommission vom 7. Dezember 2011 für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit 
(KOM(2011) 840 endgültig), insbesondere Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe a und Buchstabe b Ziffer i.
Nach dem Absatz:
Strategische Partnerschaft Afrika-EU: Gemeinsame Strategie .......... dem Gipfeltreffen von Lissabon, 9. 
Dezember 2007.
Folgender Text ist zu streichen:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission vorgelegt 
am 7. Dezember 2011, zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit 
(KOM(2011) 840 endg.), insbesondere Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a 
und Buchstabe b Ziffer i.
BEGRÜNDUNG:
Afrika ist trotz hoher Wachstumsraten in mehreren seiner Länder nach wie vor der ärmste Kontinent der 
Welt. Es sollten weitere Anstrengungen unternommen und mehr Mittel bereitgestellt werden, um der von der 
EU eingegangenen Verpflichtung zur Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele nachzukommen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5115 === AFET/5115 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------
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BAND III — KOMMISSION
Posten 21 02 06 01 — Pan-Afrika — Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung
Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 02 06 01 85 209 818 31 030 000 85 209 818 26 690 000 85 209 818 26 690 000

Reserve

Insgesamt 85 209 818 31 030 000 85 209 818 26 690 000 85 209 818 26 690 000

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten .......... 4 % der Beiträge für das betreffende Programm 
aus.
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Ein Teil dieser Mittel kann unter Beachtung der Vorschriften der Haushaltsordnung für Maßnahmen 
vorgesehen werden, die von Senior-Experten aus der Europäischen Union im Rahmen des ESSN 
(European Senior Services Network) auf freiwilliger Basis durchgeführt werden, einschließlich 
technischer Hilfe und Beratungs- und Weiterbildungsleistungen in ausgewählten öffentlichen oder 
privaten Unternehmen.
BEGRÜNDUNG:
Bereitstellung von Fachwissen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5116 === AFET/5116 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 02 07 01 — Globale Kollektivgüter — Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung
Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 02 07 01 620 987 842 85 800 000 620 987 842 68 640 000 620 987 842 68 640 000

Reserve

Insgesamt 620 987 842 85 800 000 620 987 842 68 640 000 620 987 842 68 640 000

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten .......... 4 % der Beiträge für das betreffende Programm 
aus.
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Ein Teil dieser Mittel kann unter Beachtung der Vorschriften der Haushaltsordnung für Maßnahmen 
vorgesehen werden, die von Senior-Experten aus der Europäischen Union im Rahmen des ESSN 
(European Senior Services Network) auf freiwilliger Basis durchgeführt werden, einschließlich 
technischer Hilfe und Beratungs- und Weiterbildungsleistungen in ausgewählten öffentlichen oder 
privaten Unternehmen.
BEGRÜNDUNG:
Bereitstellung von Fachwissen.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5129 === AFET/5129 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 02 07 01 — Globale Kollektivgüter — Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung
die Zahlenangaben und die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 02 07 01 620 987 842 85 800 000 620 987 842 68 640 000 379 012 158 31 360 000 1 000 000 000 100 000 000
Reserve

Insgesamt 620 987 842 85 800 000 620 987 842 68 640 000 379 012 158 31 360 000 1 000 000 000 100 000 000

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Neuer Posten
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Die Mittel dienen der Finanzierung der Armutsminderung und der Förderung der nachhaltigen Entwicklung 
als Komponente des thematischen Programms „Globale öffentliche Güter und Herausforderungen“. Ziel des 
Programms ist die Unterstützung einer breitenwirksamen nachhaltigen Entwicklung durch eine flexible und 
bereichsübergreifende Befassung mit den wichtigsten globalen öffentlichen Gütern und Herausforderungen. 
Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche betreffen u. a. Umwelt und Klimawandel, nachhaltige Energie, 
menschliche Entwicklung (einschließlich unentgeltlicher Gesundheitsfürsorge, unentgeltlicherGesundheit,
Bildung, Geschlechtergleichstellung, Beschäftigung, Qualifikationen, Sozialschutz und soziale Inklusion 
sowie Aspekte mit Bezug zur Wirtschaftsentwicklung wie Wachstum, Arbeitsplätze, Handel und Beteiligung 
des Privatsektors), Ernährungssicherheit und nachhaltige Landwirtschaft sowie kostenfreier Zugang zu 
Wasser.Migration und Asyl. Dieses thematische Programm wird ein rasches Reagieren auf 
unvorhergesehene Ereignisse und globale Krisen (z. B. Nahrungsmittelpreiskrise, Vogelgrippe) ermöglichen, 
von denendie die ärmsten Bevölkerungsgruppen betroffen sind.betreffen. Durch die bereichsübergreifende 
Förderung von Synergien wird das Programm zur Verringerung der Aufsplitterung der 
Entwicklungszusammenarbeit der EU und zu mehr Kohärenz und Komplementarität mit anderen 
Programmen und Instrumenten der EU führen.
BEGRÜNDUNG:
Ungleichheit und Armut sind auf globaler Ebene nach wie vor ein wichtiges Thema. Es sollten weitere 
Anstrengungen unternommen und mehr Mittel bereitgestellt werden, um der von der EU eingegangenen 
Verpflichtung zur Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele nachzukommen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5103 === AFET/5103 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 02 08 01 — Nichtstaatliche Akteure und kommunale Behörden — Armutsbekämpfung und 
nachhaltige Entwicklung
die Zahlenangaben, die Erläuterungen und die Verweise

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen
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Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 02 08 01 183 451 586 2 775 000 183 451 586 2 385 000 97 615 000 183 451 586 100 000 000

Reserve

Insgesamt 183 451 586 2 775 000 183 451 586 2 385 000 97 615 000 183 451 586 100 000 000

Erläuterungen:
Nach den Spiegelstrichen endend mit:
– Ausbau und Stärkung von Vereinigungen und Genossenschaften .......... entwickeln und in größerem 

Maßstab zu produzieren;
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten und Drittländer, jeweils einschließlich ihrer staatlichen 
Einrichtungen, sowie Finanzbeiträge von Stellen oder natürlichen Personen zu bestimmten von der Union 
finanzierten und in deren Namen von der Kommission verwalteten Außenhilfeprojekten oder –programmen-
programmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen. Bei diesen Beiträgen, die in Artikel 6 3 3 
des Einnahmenplans eingesetzt werden, handelt es sich nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der 
Haushaltsordnung um zweckgebundene Einnahmen. Die bei der Haushaltslinie für Verwaltungs- und 
Unterstützungsausgaben eingesetzten Beträge werden unbeschadet des Artikels 187 Absatz 7 der 
Haushaltsordnung in der für jedes einzelne operative Programm geschlossenen Beitragsvereinbarung 
festgelegt und machen im Schnitt je Kapitel höchstens 4 % der Beiträge für das betreffende Programm aus.
Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission 
vomvorgelegt am 7. Dezember 2011 für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates2011, zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit 
(KOM(2011) 840 endgültig),endg.), insbesondere Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe a und Buchstabe b Ziffer i.
BEGRÜNDUNG:
Die Zahlungsermächtigungen sollten aufgestockt werden, da die Unterstützung kommunaler Behörden und 
nichtstaatlicher Akteure unter dem Aspekt der Eigenverantwortung, der Transparenz und der Förderung der 
lokalen Politik in den Entwicklungsländern von entscheidender Bedeutung ist.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5117 === AFET/5117 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 02 08 01 — Nichtstaatliche Akteure und kommunale Behörden — Armutsbekämpfung und 
nachhaltige Entwicklung
Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 02 08 01 183 451 586 2 775 000 183 451 586 2 385 000 183 451 586 2 385 000

Reserve

Insgesamt 183 451 586 2 775 000 183 451 586 2 385 000 183 451 586 2 385 000

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten .......... 4 % der Beiträge für das betreffende Programm 
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aus.
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Ein Teil dieser Mittel kann unter Beachtung der Vorschriften der Haushaltsordnung für Maßnahmen 
vorgesehen werden, die von Senior-Experten aus der Europäischen Union im Rahmen des ESSN 
(European Senior Services Network) auf freiwilliger Basis durchgeführt werden, einschließlich 
technischer Hilfe und Beratungs- und Weiterbildungsleistungen in ausgewählten öffentlichen oder 
privaten Unternehmen.
BEGRÜNDUNG:
Bereitstellung von Fachwissen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5104 === AFET/5104 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, João Ferreira
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 02 77 13 — Vorbereitende Maßnahme — Verbesserte Gesundheitsfürsorge für Opfer sexueller 
Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo
die Zahlenangaben und die Bezeichnung sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 02 77 13 1 500 000 1 250 000 — 200 000 — 200 000 10 000 000 9 800 000 10 000 000 10 000 000
Reserve

Insgesamt 1 500 000 1 250 000 — 200 000 — 200 000 10 000 000 9 800 000 10 000 000 10 000 000

Bezeichnung:
Vorbereitende Maßnahme — Verbesserte Gesundheitsfürsorge für Opfer sexueller Gewalt in der 
Demokratischen Republik Kongo
BEGRÜNDUNG:
Da Massenvergewaltigungen im Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo als systematische Waffe 
gegen die Bevölkerung eingesetzt werden und die Zahl der Opfer täglich zunimmt, muss diesem Pilotprojekt 
eine vorbereitende Maßnahme folgen, um die Durchführung künftiger Maßnahmen vorzubereiten, mit denen 
dem dringendsten Bedarf in der Demokratischen Republik abgeholfen wird.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5020 === AFET/5020 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 21 03 01 01 — Mittelmeerländer — Menschenrechte und Mobilität
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 03 01 01 205 355 158 28 544 432 205 355 158 26 644 432 32 856 825 5 468 054 238 211 983 32 112 486

Reserve

Insgesamt 205 355 158 28 544 432 205 355 158 26 644 432 32 856 825 5 468 054 238 211 983 32 112 486

Verweise:
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Der Text ist wie folgt zu ändern:
AmVorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011 von der Kommission vorgelegter Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates2011, zur Schaffung eines Europäischen 
Nachbarschaftsinstruments (KOM (2011) 839 endg.), insbesondere Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a und c.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5019 === AFET/5019 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 21 03 01 02 — Mittelmeerländer — Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung
Die Zahlen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 03 01 02 680 400 000 89 871 869 680 400 000 88 571 869 108 864 000 12 533 984 789 264 000 101 105 853
Reserve

Insgesamt 680 400 000 89 871 869 680 400 000 88 571 869 108 864 000 12 533 984 789 264 000 101 105 853

BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5118 === AFET/5118 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 03 01 02 — Mittelmeerländer — Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung
Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 03 01 02 680 400 000 89 871 869 680 400 000 88 571 869 680 400 000 88 571 869
Reserve

Insgesamt 680 400 000 89 871 869 680 400 000 88 571 869 680 400 000 88 571 869

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten .......... 4 % der Beiträge für das betreffende Programm 
aus.
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Ein Teil dieser Mittel kann unter Beachtung der Vorschriften der Haushaltsordnung für Maßnahmen 
vorgesehen werden, die von Senior-Experten aus der Europäischen Union im Rahmen des ESSN 
(European Senior Services Network) auf freiwilliger Basis durchgeführt werden, einschließlich 
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technischer Hilfe und Beratungs- und Weiterbildungsleistungen in ausgewählten öffentlichen oder 
privaten Unternehmen.
BEGRÜNDUNG:
Bereitstellung von Fachwissen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5021 === AFET/5021 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 21 03 01 03 — Mittelmeerländer — Vertrauensbildende Maßnahmen, Sicherheit und 
Konfliktverhütung und -beilegung
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 03 01 03 75 950 000 14 919 212 75 950 000 13 619 212 13 291 250 3 164 902 89 241 250 16 784 114
Reserve

Insgesamt 75 950 000 14 919 212 75 950 000 13 619 212 13 291 250 3 164 902 89 241 250 16 784 114

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
AmVorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011 von der Kommission vorgelegter Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates2011, zur Schaffung eines Europäischen 
Nachbarschaftsinstruments (KOM (2011) 839 endg.), insbesondere Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe e.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5022 === AFET/5022 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 21 03 01 04 — Unterstützung für den Friedensprozess und finanzielle Unterstützung für Palästina 
und das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA)
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 03 01 04 250 000 000 167 576 756 250 000 000 165 576 756 50 000 000 23 784 978 300 000 000 189 361 734
Reserve

Insgesamt 250 000 000 167 576 756 250 000 000 165 576 756 50 000 000 23 784 978 300 000 000 189 361 734

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des RatesRates, von der Kommission 
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vorgelegt am 7. Dezember 2011, zur Schaffung eines Europäischen Nachbarschaftsinstruments 
(KOM(2011)(KOM (2011) 839 endg. vom 7. 12.2011).endg.).
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5105 === AFET/5105 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, João Ferreira
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 03 01 04 — Unterstützung für den Friedensprozess und finanzielle Unterstützung für Palästina 
und das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA)
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 03 01 04 250 000 000 167 576 756 250 000 000 165 576 756 100 000 000 184 423 244 350 000 000 350 000 000
Reserve

Insgesamt 250 000 000 167 576 756 250 000 000 165 576 756 100 000 000 184 423 244 350 000 000 350 000 000

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des RatesRates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011, zur Schaffung eines Europäischen Nachbarschaftsinstruments 
(KOM(2011)(KOM (2011) 839 endg. vom 7. 12.2011).endg.).
BEGRÜNDUNG:
Ohne eine ausreichende finanzielle Unterstützung für Palästina, den Friedensprozess und das UNRWA 
werden sich die Lage in der Region und die Situation der Flüchtlinge, die bereits jetzt unter härtesten 
Bedingungen leben, weiter verschlechtern. Die Unterstützung ist für eine friedliche Zweistaatenlösung 
unerlässlich und sichert die existenziellsten Bedürfnisse der palästinensischen Bevölkerung.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5023 === AFET/5023 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 21 03 02 01 — Östliche Partnerschaft — Menschenrechte und Mobilität
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 03 02 01 240 841 025 24 586 653 240 841 025 23 286 653 48 168 205 4 373 332 289 009 230 27 659 985
Reserve

Insgesamt 240 841 025 24 586 653 240 841 025 23 286 653 48 168 205 4 373 332 289 009 230 27 659 985

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
AmVorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission 
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vorgelegt am 7. Dezember 2011 von der Kommission vorgelegter Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates2011, zur Schaffung eines Europäischen 
Nachbarschaftsinstruments (KOM (2011) 839 endg.), insbesondere Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a und c.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5058 === AFET/5058 ===

von Anneli Jäätteenmäki, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 03 02 01 — Östliche Partnerschaft — Menschenrechte und Mobilität
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 03 02 01 240 841 025 24 586 653 240 841 025 23 286 653 46 533 339 1 300 000 287 374 364 24 586 653
Reserve

Insgesamt 240 841 025 24 586 653 240 841 025 23 286 653 46 533 339 1 300 000 287 374 364 24 586 653

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
AmVorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011 von der Kommission vorgelegter Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates2011, zur Schaffung eines Europäischen 
Nachbarschaftsinstruments (KOM (2011) 839 endg.), insbesondere Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a und c.
BEGRÜNDUNG:
Rückgängigmachung von 50 % der von der Kommission gegenüber den Mittelansätzen für 2013 
vorgenommenen Kürzungen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5125 === AFET/5125 ===

von Tarja Cronberg, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 03 02 01 — Östliche Partnerschaft — Menschenrechte und Mobilität
Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 03 02 01 240 841 025 24 586 653 240 841 025 23 286 653 240 841 025 23 286 653
Reserve

Insgesamt 240 841 025 24 586 653 240 841 025 23 286 653 240 841 025 23 286 653

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten .......... 4 % der Beiträge für das betreffende Programm 
aus.
Folgender Text ist hinzuzufügen:
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Ein angemessener Mittelbetrag sollte der Unterstützung zivilgesellschaftlicher Organisationen 
vorbehalten sein.
BEGRÜNDUNG:
Da im Bereich der ENP umfangreiche Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 zu verzeichnen sind, 
muss sichergestellt werden, dass nicht die zivilgesellschaftlichen Organisationen in den ENP-Staaten die 
Leidtragenden sind.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5024 === AFET/5024 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 21 03 02 02 — Östliche Partnerschaft — Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung
Die Zahlen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 03 02 02 335 900 000 34 523 003 335 900 000 34 023 003 67 180 000 4 642 760 403 080 000 38 665 763

Reserve

Insgesamt 335 900 000 34 523 003 335 900 000 34 023 003 67 180 000 4 642 760 403 080 000 38 665 763

BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5059 === AFET/5059 ===

von Anneli Jäätteenmäki, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 03 02 02 — Östliche Partnerschaft — Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung
Die Zahlen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 03 02 02 335 900 000 34 523 003 335 900 000 34 023 003 66 778 057 500 000 402 678 057 34 523 003

Reserve

Insgesamt 335 900 000 34 523 003 335 900 000 34 023 003 66 778 057 500 000 402 678 057 34 523 003

BEGRÜNDUNG:
Rückgängigmachung von 50 % der von der Kommission gegenüber den Mittelansätzen für 2013 
vorgenommenen Kürzungen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5119 === AFET/5119 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 03 02 02 — Östliche Partnerschaft — Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung
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Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:
Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 

2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 03 02 02 335 900 000 34 523 003 335 900 000 34 023 003 335 900 000 34 023 003

Reserve

Insgesamt 335 900 000 34 523 003 335 900 000 34 023 003 335 900 000 34 023 003

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten .......... 4 % der Beiträge für das betreffende Programm 
aus.
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Ein Teil dieser Mittel kann unter Beachtung der Vorschriften der Haushaltsordnung für Maßnahmen 
vorgesehen werden, die von Senior-Experten aus der Europäischen Union im Rahmen des ESSN 
(European Senior Services Network) auf freiwilliger Basis durchgeführt werden, einschließlich 
technischer Hilfe und Beratungs- und Weiterbildungsleistungen in ausgewählten öffentlichen oder 
privaten Unternehmen.
BEGRÜNDUNG:
Bereitstellung von Fachwissen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5126 === AFET/5126 ===

von Tarja Cronberg, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 03 02 02 — Östliche Partnerschaft — Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung
Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 03 02 02 335 900 000 34 523 003 335 900 000 34 023 003 335 900 000 34 023 003

Reserve

Insgesamt 335 900 000 34 523 003 335 900 000 34 023 003 335 900 000 34 023 003

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten .......... 4 % der Beiträge für das betreffende Programm 
aus.
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Ein angemessener Mittelbetrag sollte der Unterstützung zivilgesellschaftlicher Organisationen 
vorbehalten sein.
BEGRÜNDUNG:
Da im Bereich der ENP umfangreiche Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 zu verzeichnen sind, 
muss sichergestellt werden, dass nicht die zivilgesellschaftlichen Organisationen in den ENP-Staaten die 
Leidtragenden sind.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5025 === AFET/5025 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
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auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 03 02 03 — Östliche Partnerschaft — Vertrauensbildende Maßnahmen, Sicherheit und 
Konfliktverhütung und -beilegung
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 03 02 03 11 800 000 1 284 725 11 800 000 784 725 2 360 000 654 167 14 160 000 1 438 892
Reserve

Insgesamt 11 800 000 1 284 725 11 800 000 784 725 2 360 000 654 167 14 160 000 1 438 892

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
AmVorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011 von der Kommission vorgelegter Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates2011, zur Schaffung eines Europäischen 
Nachbarschaftsinstruments (KOM (2011) 839 endg.), insbesondere Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe e.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5060 === AFET/5060 ===

von Anneli Jäätteenmäki, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 03 02 03 — Östliche Partnerschaft — Vertrauensbildende Maßnahmen, Sicherheit und 
Konfliktverhütung und -beilegung
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 03 02 03 11 800 000 1 284 725 11 800 000 784 725 2 343 089 500 000 14 143 089 1 284 725
Reserve

Insgesamt 11 800 000 1 284 725 11 800 000 784 725 2 343 089 500 000 14 143 089 1 284 725

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
AmVorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011 von der Kommission vorgelegter Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates2011, zur Schaffung eines Europäischen 
Nachbarschaftsinstruments (KOM (2011) 839 endg.), insbesondere Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe e.
BEGRÜNDUNG:
Rückgängigmachung von 50 % der von der Kommission gegenüber den Mittelansätzen für 2013 
vorgenommenen Kürzungen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5127 === AFET/5127 ===
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von Tarja Cronberg, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 03 02 03 — Östliche Partnerschaft — Vertrauensbildende Maßnahmen, Sicherheit und 
Konfliktverhütung und -beilegung
Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 03 02 03 11 800 000 1 284 725 11 800 000 784 725 11 800 000 784 725
Reserve

Insgesamt 11 800 000 1 284 725 11 800 000 784 725 11 800 000 784 725

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Einnahmen aus Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten .......... 4 % der Beiträge für das betreffende Programm 
aus.
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Ein angemessener Mittelbetrag sollte der Unterstützung zivilgesellschaftlicher Organisationen 
vorbehalten sein.
BEGRÜNDUNG:
Da im Bereich der ENP umfangreiche Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 zu verzeichnen sind, 
muss sichergestellt werden, dass nicht die zivilgesellschaftlichen Organisationen in den ENP-Staaten die 
Leidtragenden sind.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5121 === AFET/5121 ===

von Anneli Jäätteenmäki, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 03 03 01 — Grenzübergreifende Zusammenarbeit — Beitrag aus Rubrik 4
Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 03 03 01 6 500 000 933 214 6 500 000 933 214 6 500 000 933 214

Reserve

Insgesamt 6 500 000 933 214 6 500 000 933 214 6 500 000 933 214

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Neuer Posten
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Diese Mittel dienen zur Finanzierung von Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit entlang 
derzwischen Partnerländern und Mitgliedstaaten an den Außengrenzen der Europäischen Union zwischen 
den Partnerländern und den Mitgliedstaaten zurmit dem Ziel der Förderung einerder integrierten und
nachhaltigen regionalen Entwicklung der Regionen auf beiden Seiten der Grenze, einschließlich des 
Ostsee- und des Schwarzmeerraums, und einerbenachbarter Grenzregionen und der harmonischen 
territorialen Integration in der gesamten Union und mit denihren Nachbarländern.
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BEGRÜNDUNG:
Die Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit sollten auch weiterhin multilaterale Programme 
für Meeresbecken umfassen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5122 === AFET/5122 ===

von Anneli Jäätteenmäki, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 03 03 02 — Grenzübergreifende Zusammenarbeit — Beitrag aus Rubrik 1b (Regionalpolitik)
Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 03 03 02 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Reserve

Insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Diese Mittel dienen zur Finanzierung der Unterstützung .......... Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE).
Der Text ist wie folgt zu ändern:
SieDiese Mittel dienen insbesonderevor allem zur Finanzierung von Programmen der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit entlang derzwischen Partnerländern und Mitgliedstaaten an den Außengrenzen der 
Europäischen Union zwischen den Partnerländern und den Mitgliedstaaten zurmit dem Ziel der Förderung 
einerder integrierten und nachhaltigen regionalen Entwicklung benachbarter Grenzregionen, einschließlich 
des Ostsee- und des Schwarzmeerraums, und einerGrenzregionen und der harmonischen territorialen 
Integration innerhalb derin der gesamten Union und mit denihren Nachbarländern.
BEGRÜNDUNG:
Die Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit sollten auch weiterhin multilaterale Programme 
für Meeresbecken umfassen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5026 === AFET/5026 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 21 03 03 03 — Unterstützung sonstiger multilateraler Kooperation in der Nachbarschaft
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 03 03 03 163 277 000 12 801 864 163 277 000 8 801 864 32 655 400 5 536 224 195 932 400 14 338 088
Reserve

Insgesamt 163 277 000 12 801 864 163 277 000 8 801 864 32 655 400 5 536 224 195 932 400 14 338 088

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
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Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des RatesRates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011, zur Schaffung eines Europäischen Nachbarschaftsinstruments 
(KOM(2011)(KOM (2011) 839 endg. vom 7. 12.2011).endg.).
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5074 === AFET/5074 ===

von Alexander Graf Lambsdorff, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 03 03 03 — Unterstützung sonstiger multilateraler Kooperation in der Nachbarschaft
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 03 03 03 163 277 000 12 801 864 163 277 000 8 801 864 -25 000 000 2 079 720 138 277 000 10 881 584
Reserve

Insgesamt 163 277 000 12 801 864 163 277 000 8 801 864 -25 000 000 2 079 720 138 277 000 10 881 584

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des RatesRates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011, zur Schaffung eines Europäischen Nachbarschaftsinstruments 
(KOM(2011)(KOM (2011) 839 endg. vom 7. 12.2011).endg.).
BEGRÜNDUNG:
Kürzung um 25 Mio. EUR zwecks Umwidmung dieser Mittel zugunsten des EIDHR. Das ENI verfügt über 
einen Gesamtetat von über zwei Milliarden EUR. Eine Kürzung um 25 Mio. EUR wird das Programm nur 
mäßig beeinträchtigen, während der gleiche Betrag ungeheuer positive Auswirkungen auf das EIDHR haben 
wird. Das EIDHR fördert die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Regionen, in denen diese 
am stärksten gefährdet sind. Es ist ein flexibleres Instrument, da es an keine staatliche Zustimmung und in 
vielen Fällen auch nicht an eine Kofinanzierung gebunden ist.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5123 === AFET/5123 ===

von Anneli Jäätteenmäki, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 21 03 03 03 — Unterstützung sonstiger multilateraler Kooperation in der Nachbarschaft
Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 03 03 03 163 277 000 12 801 864 163 277 000 8 801 864 163 277 000 8 801 864

Reserve

Insgesamt 163 277 000 12 801 864 163 277 000 8 801 864 163 277 000 8 801 864

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
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Die Mittel dieses Artikels dienen zur Finanzierung von Maßnahmen, die auf folgende Ziele ausgerichtet 
sind:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
– allgemeine Unterstützung der Union für den Mittelmeerraum, 
– allgemeine Unterstützung der Östlichen Partnerschaft.
–  allgemeine Unterstützung für das Funktionieren der sonstigen multilateralen Kooperation innerhalb 

des ENI, wie z. B. der Nördlichen Dimension und der Schwarzmeersynergie.
BEGRÜNDUNG:
Dies ist eine neue Haushaltslinie, die nach Möglichkeit alle Formen der multilateralen 
Nachbarschaftskooperation im Rahmen des Geltungsbereichs des ENI, einschließlich der Nördlichen 
Dimension und der Schwarzmeersynergie, umfassen sollte.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5107 === AFET/5107 ===

von Pino Arlacchi, Ana Gomes, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Hinzufügen: 21 03 77 05

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 03 77 05 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Reserve

Insgesamt 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Bezeichnung:
Pilotprojekt — Einziehung von Vermögenswerten zugunsten von Staaten des Arabischen Frühlings 
Erläuterungen:
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Die Vielfalt und Komplexität der innerstaatlichen Vorschriften in den ersuchten Staaten und die 
Begrenztheit des juristischen Fachwissens und der institutionellen Kapazitäten in den ersuchenden 
Staaten schaffen weiterhin erhebliche Hindernisse im Bereich der Einziehung von Vermögenswerten 
zugunsten von Staaten des Arabischen Frühlings; deshalb kommt es entscheidend darauf an, den 
betroffenen Partnerstaaten im südlichen Mittelmeerraum konkrete juristische und technische 
Unterstützung zu gewähren.
Dieses Pilotprojekt beruht auf bisherigen Initiativen der EU zur Unterstützung ägyptischer und 
tunesischer Behörden bei der Einziehung unterschlagener Vermögenswerte, die ehemalige Diktatoren 
und ihre Regime veruntreut haben, und soll die Maßnahmen der EU auf diesem Gebiet verstärken durch 
Aufbau von Kapazitäten und Förderung von Zusammenarbeit, Sachwissen und Informationsaustausch 
zwischen ersuchenden und ersuchten Staaten sowie, soweit zweckmäßig, durch Überarbeitung 
einzelstaatlicher Rechtsvorschriften.
Dieses Pilotprojekt umfasst die Anlaufkosten für diesen Unterstützungsmechanismus und soll die 
jährlichen Kosten seiner Unterhaltung tragen.
Rechtsgrundlagen:
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Pilotprojekt im Sinn von Artikel 54 Absatz 2 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des 
Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).
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BEGRÜNDUNG:
Die Einziehung von Vermögenswerten zugunsten von Staaten des Arabischen Frühlings ist ein zentrales 
Thema in den Beziehungen der EU zum südlichen Mittelmeerraum, aber die Vielfalt der innerstaatlichen 
Vorschriften auf europäischer Seite und die Begrenztheit der Kapazitäten in den betroffenen Partnerstaaten 
schaffen weiterhin erhebliche Hindernisse in diesem Bereich. Für die Einziehung von Vermögenswerten 
sind die Mitgliedstaaten zuständig, aber die EU-Organe haben dabei eine wesentliche Aufgabe 
wahrzunehmen, indem sie diesen Prozess durch einen über das einschlägige Instrument für die 
Außenbeziehungen finanzierten Unterstützungsmechanismus erleichtern, wie in der Entschließung des EP 
vom 23.5.2013 zur Rückführung von Vermögenswerten an Transformationsländer des Arabischen Frühlings 
ausgeführt wurde. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5072 === AFET/5072 ===

von Alexander Graf Lambsdorff, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Artikel 21 04 01 — Stärkung der Einhaltung von Menschenrechten und Grundfreiheiten und Unterstützung 
demokratischer Reformen
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 04 01 127 841 086 4 000 000 127 841 086 3 750 000 50 000 000 406 000 177 841 086 4 156 000
Reserve

Insgesamt 127 841 086 4 000 000 127 841 086 3 750 000 50 000 000 406 000 177 841 086 4 156 000

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
VonVorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission
vorgelegt am 7. Dezember vorgelegter Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates2011, zur Einführung eines Finanzierungsinstruments für die weltweite Förderung der Demokratie 
und der Menschenrechte (KOM (2011) 844 endg.), insbesondere Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a, b und c.
BEGRÜNDUNG:
Die Mittel des EIDHR sollen um 50 Mio. EUR aufgestockt und die des ENI und des IPA um jeweils 25 Mio. 
EUR gekürzt werden. Beide Programme sind sehr gut ausgestattet, zeitigen aber eine mäßige Wirkung im 
Vergleich zu den positiven Auswirkungen des EIDHR, das die Demokratie und die Menschenrechte, 
wesentliche Elemente der EU-Außenpolitik, ebenfalls unterstützt. Diese Hilfe ist speziell in Ländern 
gerechtfertigt, die sich in einer Phase des Übergangs befinden.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5048 === AFET/5048 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Hinzufügen: 21 04 77 04

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 04 77 04 600 000 200 000 600 000 200 000

Reserve
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Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

Insgesamt 600 000 200 000 600 000 200 000

Bezeichnung:
Pilotprojekt — Förderung und Schutz der Religions- und Weltanschauungsfreiheit
Erläuterungen:
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Das Pilotprojekt zielt auf Maßnahmen zur Bekämpfung aller Formen von Gewalt und Diskriminierung 
im Bereich der Religions- und Weltanschauungsfreiheit in der EU-Außenpolitik ab.
— Ausarbeitung eines gemeinsamen Instrumentariums für die Überwachung, Bewertung und 
Unterstützung. Dieses Instrumentarium sollte vorrangige Aktionsbereiche zur Förderung des Rechts auf 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit und operative Instrumente umfassen, unter anderem folgende:
— eine detaillierte Checkliste zur Analyse und Überwachung der Situation hinsichtlich des Rechts auf 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit in dem jeweiligen Land, um Fortschritte/Rückschläge ermitteln 
zu können:
— Berichte der EU-Missionsleiter, die periodischer Natur sein können — mit einer detaillierten 
Bewertung der Situation hinsichtlich des Rechts auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit und 
etwaiger Verstöße gegen dieses Recht sowie seiner Verteidiger — oder ad hoc vorgelegt werden können, 
um besondere Fälle potenzieller Verstöße gegen das Recht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
aufzuzeigen. Diese Berichte der EU-Missionsleiter sollten so weit wie möglich standardisiert sein, um ihre 
Vergleichbarkeit sicherzustellen. Die Berichte sollten die Quellen der zusammengetragenen 
Informationen nennen und durch Zahlen und die Namen der religiösen Führer und der NRO, mit denen 
die Missionsleiter persönlich zusammengetroffen sind, untermauert werden, außer in Fällen, in denen 
diese geschützt werden müssen. Nur bei einem solchen Maß an Detailinformationen wird die EU in der 
Lage sein, objektive und fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wessen Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit bedroht ist, und entsprechend handeln können;
— detaillierte Maßnahmen, einschließlich öffentlicher Erklärungen, wirtschaftlicher Maßnahmen usw., 
um gegen behauptete oder bewiesene Verstöße gegen das Recht auf Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit vorzugehen. Im Einzelfall dürfen jedoch nur dann Maßnahmen getroffen 
werden, wenn das Opfer unmittelbar oder durch einen bevollmächtigten Vertreter sein Einverständnis 
erteilt. Auch auf positive Entwicklungen und Beschlüsse zum Schutz und zur Förderung des Rechts auf 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit sollte reagiert werden;
— konkrete Maßnahmen in internationalen Foren zum Schutz und zur Förderung des Rechts auf 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit, darunter auch solche zu Einzelfällen, einzelnen Personen, 
Gruppen, Minderheiten oder Institutionen, die, gleich in welchem Land, wegen ihrer Religion oder ihrer 
Überzeugungen diskriminiert oder verfolgt werden;
— sichtbares Auftreten im öffentlichen Raum, um jene, die aufgrund ihrer Religion oder ihrer 
Überzeugungen diskriminiert oder verfolgt werden, vor allem in Fällen mit hohem Risiko, während des 
Gerichtsverfahrens zu unterstützen, etwa durch Teilnahme an den Verhandlungen, Kontaktierung der 
zuständigen Behörden zwecks Erwirkung einer Besuchserlaubnis für die Zeit, während der sich das 
Opfer in Haft befindet, oder Einladung der Opfer in die EU-Organe, damit sie ihre Situation erläutern 
können;
— Einsatz aller verfügbaren politischen Instrumente, um verändernd auf negative Situationen 
einzuwirken (z. B. Ermunterung der Staaten, ihre Rechtsvorschriften und Praktiken zu ändern und 
thematische VN-Missionen und Berichterstatter der OSZE, des Europarats und anderer internationaler 
Organisationen zuzulassen, und Leistung entsprechender Unterstützung; Thematisierung des Schutzes 
und der Förderung des Rechts auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit in politischen und speziellen 
Dialogen usw.).
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Rechtsgrundlagen:
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Pilotprojekt im Sinne von Artikel 54 Absatz 2 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des 
Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).
BEGRÜNDUNG:
Unterstützung der Bekämpfung aller Formen von Gewalt und Diskriminierung im Bereich der Religions-
und Weltanschauungsfreiheit.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5050 === AFET/5050 ===

von Liisa Jaakonsaari, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Hinzufügen: 21 04 77 04

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 04 77 04 4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000
Reserve

Insgesamt 4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000

Bezeichnung:
Vorbereitende Maßnahme — Finanzierung der Rehabilitation von Folteropfern
Erläuterungen:
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Hauptziel dieser vorbereitenden Maßnahme ist die Schaffung einer neuen Haushaltslinie, deren Mittel 
letzten Endes in der Union lebenden Folteropfern — Migranten, Flüchtlingen usw. — zugutekommen 
sollen. Damit sollen Rehabilitationszentren in die Lage versetzt werden, Folteropfern eine möglichst 
umfassende Rehabilitation anzubieten, um sie dazu zu befähigen, ihren Platz in der Gesellschaft zu 
finden und sich rascher zu integrieren.
Das dieser vorbereitenden Maßnahme zugrunde liegende Pilotprojekt erstreckt sich auf folgende 
Maßnahmen:
— Gewährleistung eines Zugangs der Opfer zu einer ganzheitlichen Rehabilitation, wie z B. 
multidisziplinären Unterstützungs- und Beratungsleistungen, einschließlich physischer und 
psychotherapeutischer Behandlungen, Rechtsberatung und sozioökonomischer Unterstützung, durch 
Bereitstellung von Mitteln zur Finanzierung der Kosten von (neuen oder bestehenden) 
Rehabilitationszentren für Folteropfer,
— Unterstützung des Kapazitätsaufbaus von Rehabilitationszentren durch Vernetzungstätigkeiten 
(innerhalb und außerhalb Europas), Forschung, Ausbildung, Entwicklung gemeinsamer Instrumente, 
Austausch bewährter Verfahren, Peer-Überwachung zur Verhütung einer stellvertretenden 
Traumatisierung usw.,
— Unterstützung von Maßnahmen zur Stärkung der persönlichen Handlungskompetenz von 
Folteropfern und zur generellen Förderung der Integrationsfähigkeit von Folteropfern in den 
europäischen Ländern,
— Förderung von Unterstützungsmaßnahmen, mit denen sichergestellt werden soll, dass die 
Mitgliedstaaten sich an das Recht auf Rehabilitation gemäß der Definition in der Allgemeinen 
Bemerkung 3 zu Artikel 14 des CAT halten.
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Die Durchführung des genehmigten Pilotprojekts ist seit 2011 ein Erfolg. Der erste Aufruf zur 
Einreichung von Vorschlägen erging im Oktober 2011, worauf 31 Anträge von Zentren in 14 EU-
Ländern eingingen. Insgesamt wurden bei der EU Finanzhilfen in Höhe von 6 Mio. EUR beantragt, was 
den großen Bedarf der Rehabilitationszentren an einer finanziellen Unterstützung verdeutlicht. Von den 
31 Vorschlägen wurden nur vier Projekte finanziert.
Der zweite Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen erfolgte im Juli 2012, worauf 25 Anträge aus 
verschiedenen Ländern eingereicht wurden. Da 2012 2 Mio. EUR zur Verfügung standen (verglichen mit 
nur 1 Mio. EUR im Jahr 2011), wurden sieben Projekte ausgewählt.
Um alle Projekte finanzieren zu können, für die ein Finanzierungsantrag gestellt wurde, wären rund 8
Mio. EUR erforderlich gewesen, was die Wichtigkeit der Mittel und den vorhandenen Bedarf verdeutlicht.
Die Zahl der in beiden Jahren eingegangenen Anträge belegt den in der Europäischen Union 
bestehenden Bedarf an einer Unterstützung der Rehabilitation von Folteropfern.
Rechtsgrundlagen:
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Vorbereitende Maßnahme im Sinne von Artikel 54 Absatz 2 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des 
Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1). Artikel 9, 10 und 168 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (ABl. C 85 vom 30.3.2010, S. 47).
Artikel 3 und 4 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (ABl. C 83 vom 30.3.2010, S. 389).
Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindestnormen für die 
Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten (ABl. L 31 vom 6.2.2003, S. 18).
BEGRÜNDUNG:
Aufgrund der Krise sind die Rehabilitationszentren für Folteropfer zunehmend in Gefahr. In den 
Mitgliedstaaten wurden gravierende Probleme festgestellt.
Die Zahl der in der EU lebenden Folteropfer (Asylbewerber/Flüchtlinge) beträgt mindestens 580 000 und 
weist aufgrund der Lage in der unmittelbaren östlichen und südlichen Nachbarschaft eine steigende Tendenz 
auf. Es gibt viele Folteropfer im Erweiterungsgebiet der EU. Allein durch den EU-Beitritt Kroatiens werden 
ca. 400 000 Opfer von Massenvergewaltigungen und Folter hinzukommen.
Die potenzielle Schließung der Rehabilitationszentren wegen fehlender Mittel hätte für die Betroffenen 
schwerwiegende Folgen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5027 === AFET/5027 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Artikel 21 05 01 — Weltweite und regionenübergreifende Sicherheitsbedrohungen
die Zahlenangaben, die Erläuterungen und die Verweise

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 05 01 81 514 083 4 400 000 81 514 083 3 900 000 2 852 993 544 000 84 367 076 4 444 000

Reserve

Insgesamt 81 514 083 4 400 000 81 514 083 3 900 000 2 852 993 544 000 84 367 076 4 444 000

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
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Neuer Artikel
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Diese Mittel dienen zur Deckung der langfristigen Komponente des IfS "Hilfe im Kontext stabiler 
Kooperationsbedingungen"„Hilfe im Kontext stabiler Kooperationsbedingungen“ nach Artikel 5 des 
Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission vorgelegt
am 7. Dezember 2011 vorgelegten Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des
Rates2011, zur Schaffung eines Instruments für Stabilität (KOM(2011) 845 endg.) sowie globaler und 
transregionaler Bedrohungen im Zeitraum 2014-2020. 
Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
AmVorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011 von der Kommission vorgelegter Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates2011, zur Schaffung eines Instruments für Stabilität (KOM (2011) 
845 endg.), insbesondere Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5106 === AFET/5106 ===

von Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Artikel 21 05 01 — Weltweite und regionenübergreifende Sicherheitsbedrohungen
die Zahlenangaben, die Erläuterungen und die Verweise

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

21 05 01 81 514 083 4 400 000 81 514 083 3 900 000 -41 514 083 -1 700 000 40 000 000 2 200 000

Reserve

Insgesamt 81 514 083 4 400 000 81 514 083 3 900 000 -41 514 083 -1 700 000 40 000 000 2 200 000

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Neuer Artikel
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Diese Mittel dienen zur Deckung der langfristigen Komponente des IfS "Hilfe im Kontext stabiler 
Kooperationsbedingungen"„Hilfe im Kontext stabiler Kooperationsbedingungen“ nach Artikel 5 des 
Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission vorgelegt
am 7. Dezember 2011 vorgelegten Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates2011, zur Schaffung eines Instruments für Stabilität (KOM(2011) 845 endg.) sowie globaler und 
transregionaler Bedrohungen im Zeitraum 2014-2020. 
Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
AmVorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011 von der Kommission vorgelegter Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates2011, zur Schaffung eines Instruments für Stabilität (KOM (2011) 
845 endg.), insbesondere Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c.
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BEGRÜNDUNG:
Obwohl mit diesen Mitteln sinnvolle Maßnahmen wie die Förderung ziviler Forschungstätigkeiten als 
Alternative zu verteidigungsorientierter Forschung, die Umschulung und alternative Beschäftigung von 
Ingenieuren, die vormals in waffenbezogenen Bereichen beschäftigt waren, die Demontage und Konversion 
waffenbezogener Anlagen sowie Sanierungsmaßnahmen für den Fall möglicher größerer 
Umweltkatastrophen finanziert werden sollen, dienen sie auch der militarisierten Bekämpfung des 
Terrorismus. Stattdessen sollten die Ursachen des Terrorismus wie Armut bekämpft werden.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5075 === AFET/5075 ===

von Eduard Kukan, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 22 01 04 01 — Unterstützungsausgaben für das Instrument für Heranführungshilfe (IPA)
die Zahlenangaben und die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

22 01 04 01 45 692 924 45 692 924 50 401 156 50 401 156 47 151 156 47 151 156 3 250 000 3 250 000 50 401 156 50 401 156
Reserve

Insgesamt 45 692 924 45 692 924 50 401 156 50 401 156 47 151 156 47 151 156 3 250 000 3 250 000 50 401 156 50 401 156

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Diese Mittel dienen der Finanzierung der Verwaltungskosten, .......... türkisch-zyprischen Gemeinschaft 
stehen, und zwar insbesondere:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
– Ausgaben für technische und administrative Unterstützungsleistungen, die keine hoheitlichen Aufgaben 

beinhalten und von der Kommission im Rahmen von punktuellen Dienstleistungsverträgen zum 
gegenseitigen Nutzen der Kommission und der Empfänger vergeben werden;

– Ausgaben für externes Personal am Verwaltungssitz (Vertragsbedienstete, abgeordnete nationale 
Sachverständige oder Leiharbeitskräfte) sind auf 7 019 624 EUR beschränkt. Diesem Schätzwert liegen 
die voraussichtlichen jährlichen Kosten pro Mannjahr zugrunde, wovon voraussichtlich 90 % für die 
Gehälter der betreffenden Mitarbeiter und 10 % zur Deckung der durch diese Mitarbeiter entstehenden 
zusätzlichen Kosten für Fortbildungsmaßnahmen, Sitzungen, Dienstreisen (einschließlich 
Langzeitmissionen), Informationstechnologie (IT) und Telekommunikationseinrichtungen bestimmt 
sind;

– Ausgaben für externes Personal in den Delegationen (Vertragsbedienstete, örtliche Bedienstete oder 
abgeordnete nationale Sachverständige), das dort Tätigkeiten im Rahmen der Verlagerung der 
Programmverwaltung in die Delegationen der Union in Drittländern oder im Zuge der Rückübernahme 
der bislang von den Büros für technische Hilfe wahrgenommenen Aufgaben ausführt, sowie in den 
Unterstützungsteams der Kommission für den Übergang nach dem Beitritt, das während der 
Auslaufphase in den neuen Mitgliedstaaten verbleibt (Vertragsbedienstete, Leiharbeitskräfte) und 
Aufgaben übernimmt, die in direktem Zusammenhang mit dem Abschluss der Heranführungsprogramme 
stehen. Dies umfasst in beiden Fällen zusätzliche Logistik- und Infrastrukturkosten u. a. für 
Fortbildungsmaßnahmen, Sitzungen, Dienstreisen, Informationstechnologie und Telekommunikation und 
Mieten, die unmittelbar für das aus Mitteln dieses Haushaltspostens besoldete externe Personal in der 
Delegation der Union anfallen.anfallen;

– Ausgaben für Studien, Sitzungen von Sachverständigen, Informationen und Veröffentlichungen, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Verwirklichung der Zielsetzungen des Programms stehen. 
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BEGRÜNDUNG:
Eine Kürzung der Mittel für externes Personal und administrative und technische Unterstützungsleistungen 
für das IPA II könnte die Durchführung gefährden, da
1. die IPA-Komponenten III und IV (vormals unter REGIO/EMPL) unter ELARG Titel 22 konsolidiert 
werden; um diese zusätzlichen Ausgaben ausführen zu können, ist ELARG darauf angewiesen, dass der 
derzeitige Bestand an externem Personal, das in den Delegationen vormals den beiden genannten 
Generaldirektionen angehörte, erhalten bleibt; 
2. der neue sektorbezogene Ansatz im Rahmen des IPA II, mit dem die Effizienz der Hilfe erhöht werden 
soll, erhebliche Anfangsbemühungen, einen hohen Personalbestand und die Beibehaltung der 
Haushaltsmittel für technische Hilfe erfordern wird.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5028 === AFET/5028 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 22 02 01 01 — Unterstützung politischer Reformen und der schrittweisen Angleichung an den 
gemeinschaftlichen Besitzstand
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

22 02 01 01 248 565 113 17 399 558 248 565 113 15 872 598 54 187 195 11 357 710 302 752 308 27 230 308

Reserve

Insgesamt 248 565 113 17 399 558 248 565 113 15 872 598 54 187 195 11 357 710 302 752 308 27 230 308

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des RatesRates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011, über das Instrument für Heranführungshilfe (IPA II) (KOM(2011) 838 
endgültig vom 7. Dezember 2011),endg.), insbesondere Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und c.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5029 === AFET/5029 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 22 02 01 02 — Unterstützung der wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Entwicklung
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

22 02 01 02 248 565 114 17 399 558 248 565 114 15 872 598 54 187 195 11 357 710 302 752 309 27 230 308

Reserve

Insgesamt 248 565 114 17 399 558 248 565 114 15 872 598 54 187 195 11 357 710 302 752 309 27 230 308
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Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des RatesRates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011, über das Instrument für Heranführungshilfe (IPA II) (KOM(2011) 838 
endgültig vom 7. Dezember 2011),endg.), insbesondere Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5030 === AFET/5030 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 22 02 02 01 — Unterstützung politischer Reformen und der schrittweisen Angleichung an den 
gemeinschaftlichen Besitzstand
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

22 02 02 01 6 000 000 420 000 6 000 000 420 000 1 308 000 237 300 7 308 000 657 300

Reserve

Insgesamt 6 000 000 420 000 6 000 000 420 000 1 308 000 237 300 7 308 000 657 300

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des RatesRates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011, über das Instrument für Heranführungshilfe (IPA II) (KOM(2011) 838 
endgültig vom 7. Dezember 2011),endg.), insbesondere Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und c. 
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5054 === AFET/5054 ===

von Anneli Jäätteenmäki, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 22 02 02 01 — Unterstützung politischer Reformen und der schrittweisen Angleichung an den 
gemeinschaftlichen Besitzstand
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

22 02 02 01 6 000 000 420 000 6 000 000 420 000 -1 500 000 4 500 000 420 000
Reserve

Insgesamt 6 000 000 420 000 6 000 000 420 000 -1 500 000 4 500 000 420 000

Verweise:
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Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des RatesRates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011, über das Instrument für Heranführungshilfe (IPA II) (KOM(2011) 838 
endgültig vom 7. Dezember 2011),endg.), insbesondere Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und c. 
BEGRÜNDUNG:
Kürzung der Verpflichtungsermächtigungen um 25 %.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5031 === AFET/5031 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 22 02 02 02 — Unterstützung der wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Entwicklung
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

22 02 02 02 6 000 000 420 000 6 000 000 420 000 1 308 000 237 300 7 308 000 657 300
Reserve

Insgesamt 6 000 000 420 000 6 000 000 420 000 1 308 000 237 300 7 308 000 657 300

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des RatesRates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011, über das Instrument für Heranführungshilfe (IPA II) (KOM(2011) 838 
endgültig vom 7. Dezember 2011),endg.), insbesondere Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5055 === AFET/5055 ===

von Anneli Jäätteenmäki, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 22 02 02 02 — Unterstützung der wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Entwicklung
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

22 02 02 02 6 000 000 420 000 6 000 000 420 000 -1 500 000 4 500 000 420 000

Reserve

Insgesamt 6 000 000 420 000 6 000 000 420 000 -1 500 000 4 500 000 420 000

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des RatesRates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011, über das Instrument für Heranführungshilfe (IPA II) (KOM(2011) 838 
endgültig vom 7. Dezember 2011),endg.), insbesondere Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b.
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BEGRÜNDUNG:
Kürzung der Verpflichtungsermächtigungen um 25 %.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5032 === AFET/5032 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 22 02 03 01 — Unterstützung politischer Reformen und der schrittweisen Angleichung an den 
gemeinschaftlichen Besitzstand
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

22 02 03 01 292 937 715 20 505 640 292 937 715 18 699 132 63 860 422 13 392 195 356 798 137 32 091 327

Reserve

Insgesamt 292 937 715 20 505 640 292 937 715 18 699 132 63 860 422 13 392 195 356 798 137 32 091 327

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des RatesRates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011, über das Instrument für Heranführungshilfe (IPA II) (KOM(2011) 838 
endgültig vom 7. Dezember 2011),endg.), insbesondere Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und c.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5056 === AFET/5056 ===

von Anneli Jäätteenmäki, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 22 02 03 01 — Unterstützung politischer Reformen und der schrittweisen Angleichung an den 
gemeinschaftlichen Besitzstand
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

22 02 03 01 292 937 715 20 505 640 292 937 715 18 699 132 -73 234 429 1 806 508 219 703 286 20 505 640

Reserve

Insgesamt 292 937 715 20 505 640 292 937 715 18 699 132 -73 234 429 1 806 508 219 703 286 20 505 640

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des RatesRates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011, über das Instrument für Heranführungshilfe (IPA II) (KOM(2011) 838 
endgültig vom 7. Dezember 2011),endg.), insbesondere Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und c.
BEGRÜNDUNG:
Kürzung der Verpflichtungsermächtigungen um 25 %.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5033 === AFET/5033 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
BAND III — KOMMISSION
Posten 22 02 03 02 — Unterstützung der wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Entwicklung
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

22 02 03 02 292 937 715 20 505 640 292 937 715 18 699 132 63 860 422 13 392 195 356 798 137 32 091 327

Reserve

Insgesamt 292 937 715 20 505 640 292 937 715 18 699 132 63 860 422 13 392 195 356 798 137 32 091 327

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des RatesRates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011, über das Instrument für Heranführungshilfe (IPA II) (KOM(2011) 838 
endgültig vom 7. Dezember 2011),endg.), insbesondere Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b.
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5057 === AFET/5057 ===

von Anneli Jäätteenmäki, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 22 02 03 02 — Unterstützung der wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Entwicklung
die Zahlenangaben und die Verweise sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

22 02 03 02 292 937 715 20 505 640 292 937 715 18 699 132 -73 234 429 1 806 508 219 703 286 20 505 640
Reserve

Insgesamt 292 937 715 20 505 640 292 937 715 18 699 132 -73 234 429 1 806 508 219 703 286 20 505 640

Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des RatesRates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011, über das Instrument für Heranführungshilfe (IPA II) (KOM(2011) 838 
endgültig vom 7. Dezember 2011),endg.), insbesondere Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b.
BEGRÜNDUNG:
Kürzung der Verpflichtungsermächtigungen um 25 %.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5034 === AFET/5034 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
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auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 22 02 04 01 — Mehrere Länder umfassende Programme, regionale Integration und territoriale 
Zusammenarbeit
die Zahlenangaben, die Erläuterungen und die Verweise

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

22 02 04 01 264 697 163 25 042 849 264 697 163 22 827 993 57 703 982 16 364 066 322 401 145 39 192 059
Reserve

Insgesamt 264 697 163 25 042 849 264 697 163 22 827 993 57 703 982 16 364 066 322 401 145 39 192 059

Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Neuer Posten
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Unter IPA II wird mit diesen Mitteln das spezifische Ziel der regionalen Integration und territorialen 
Zusammenarbeit unter Beteiligung der Empfängerländer, der Mitgliedstaaten und ggf. von Drittstaaten auf 
der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. […]… des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung 
eines Europäischen Nachbarschaftsinstruments verfolgt.
Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des RatesRates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011, über das Instrument für Heranführungshilfe (IPA II) (KOM(2011) 838 
endgültig vom 7. Dezember 2011),endg.), insbesondere Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d.
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des RatesRates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011, zur Schaffung eines Europäischen Nachbarschaftsinstruments (KOM(2011) 
839 endgültig vom 7. 12.2011).endg.).
BEGRÜNDUNG:
Aufstockung der Mittel, um einen Teil der Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 wieder 
rückgängig zu machen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5073 === AFET/5073 ===

von Alexander Graf Lambsdorff, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Posten 22 02 04 01 — Mehrere Länder umfassende Programme, regionale Integration und territoriale 
Zusammenarbeit
die Zahlenangaben, die Erläuterungen und die Verweise

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

22 02 04 01 264 697 163 25 042 849 264 697 163 22 827 993 -25 000 000 -164 210 239 697 163 22 663 783

Reserve

Insgesamt 264 697 163 25 042 849 264 697 163 22 827 993 -25 000 000 -164 210 239 697 163 22 663 783

Erläuterungen:
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Nach dem Absatz:
Neuer Posten
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Unter IPA II wird mit diesen Mitteln das spezifische Ziel der regionalen Integration und territorialen 
Zusammenarbeit unter Beteiligung der Empfängerländer, der Mitgliedstaaten und ggf. von Drittstaaten auf 
der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. […]… des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung 
eines Europäischen Nachbarschaftsinstruments verfolgt.
Verweise:
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des RatesRates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011, über das Instrument für Heranführungshilfe (IPA II) (KOM(2011) 838 
endgültig vom 7. Dezember 2011),endg.), insbesondere Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d.
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des RatesRates, von der Kommission 
vorgelegt am 7. Dezember 2011, zur Schaffung eines Europäischen Nachbarschaftsinstruments (KOM(2011) 
839 endgültig vom 7. 12.2011).endg.).
BEGRÜNDUNG:
Kürzung um 25 Mio. EUR zwecks Umwidmung dieser Mittel zugunsten des EIDHR. Das IPA verfügt über 
einen Gesamtetat von über einer Milliarde EUR. Eine Kürzung um 25 Mio. EUR wird das Programm nur 
mäßig beeinträchtigen, während der gleiche Betrag ungeheuer positive Auswirkungen auf das EIDHR haben 
wird, dessen Gesamtetat nur 127 Mio. EUR beträgt. Das EIDHR ist ein flexibleres Instrument, da es an 
keine staatliche Zustimmung und in vielen Fällen auch nicht an eine Kofinanzierung gebunden ist. Es fördert 
die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Regionen, in denen diese am stärksten gefährdet 
sind.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5076 === AFET/5076 ===

von Kyriacos Triantaphyllides, Renate Sommer
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Artikel 22 03 01 — Finanzhilfe zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der türkischen 
Gemeinschaft Zyperns
die Zahlenangaben und die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

22 03 01 31 000 000 14 265 853 30 000 000 18 169 738 30 000 000 18 169 738 400 000 300 000 30 400 000 18 469 738
Reserve

Insgesamt 31 000 000 14 265 853 30 000 000 18 169 738 30 000 000 18 169 738 400 000 300 000 30 400 000 18 469 738

Erläuterungen:
Vor dem Absatz:
Diese Mittel ermöglichen die Fortsetzung der Hilfe .......... betreffend die Wiedervereinigung übernommen 
werden kann.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vormals Posten 22 02 07 03Vormals Posten 22 02 07 03
BEGRÜNDUNG:
Durch diese Aufstockung der Mittel soll der Ausschuss für die Vermissten in Zypern (CMP) in die Lage 
versetzt werden, seine Arbeit auszuführen, wobei dem beträchtlichen Kostenanstieg Rechnung getragen 
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wird, der in Bezug auf zwei spezielle Aspekte der Arbeit des CMP zu verzeichnen ist:
a) komplexe Ausgrabungen, die aus Sicherheitserwägungen doppelt so lange dauern können wie vorgesehen;
b) genetische Identifizierung (hauptsächlich Blutproben- und Knochenanalysen), die vom Internationalen 
Ausschuss für die Vermissten (ICMP) in Bosnien und Herzegowina vorgenommen wird.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5077 === AFET/5077 ===

von Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Artikel 22 03 01 — Finanzhilfe zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der türkischen 
Gemeinschaft Zyperns
die Zahlenangaben und die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

22 03 01 31 000 000 14 265 853 30 000 000 18 169 738 30 000 000 18 169 738 2 300 000 2 300 000 32 300 000 20 469 738
Reserve

Insgesamt 31 000 000 14 265 853 30 000 000 18 169 738 30 000 000 18 169 738 2 300 000 2 300 000 32 300 000 20 469 738

Erläuterungen:
Vor dem Absatz:
Diese Mittel ermöglichen die Fortsetzung der Hilfe .......... betreffend die Wiedervereinigung übernommen 
werden kann.
Der Text ist wie folgt zu ändern:
Vormals Posten 22 02 07 03Vormals Posten 22 02 07 03
BEGRÜNDUNG:
Der Ausschuss für die Vermissten in Zypern, dessen Ziel es ist, das Schicksal der Vermissten aufzuklären, 
ist ein Beispiel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der griechischen und der türkischen 
Gemeinschaft Zyperns. Es werden weitere 300 000 EUR jährlich benötigt, um eine hohe Erfolgsquote bei 
der Exhumierung, Identifizierung und Rückgabe der sterblichen Überreste der vermissten Personen zu 
garantieren. Der Technische Ausschuss für das kulturelle Erbe widmet sich engagiert der Erkennung und 
dem Schutz des reichen, vielfältigen kulturellen Erbes der griechischen und der türkischen Zyprer. Damit die 
beiden Gemeinschaften diese höchst bedeutsame Arbeit fortsetzen können, werden weitere 2 000 000 EUR 
benötigt.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5120 === AFET/5120 ===

von Eleni Theocharous, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

BAND III — KOMMISSION
Artikel 22 03 01 — Finanzhilfe zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der türkischen 
Gemeinschaft Zyperns
die Zahlenangaben und die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

22 03 01 31 000 000 14 265 853 30 000 000 18 169 738 30 000 000 18 169 738 3 000 000 1 000 000 33 000 000 19 169 738

Reserve

Insgesamt 31 000 000 14 265 853 30 000 000 18 169 738 30 000 000 18 169 738 3 000 000 1 000 000 33 000 000 19 169 738
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Erläuterungen:
Nach dem Absatz:
Diese Mittel ermöglichen die Fortsetzung der Hilfe .......... betreffend die Wiedervereinigung übernommen 
werden kann.
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Diese Mittel ermöglichen auch eine weitere finanzielle Unterstützung und Beschleunigung der Arbeiten 
des Ausschusses für die Vermissten durch die Union sowie die Umsetzung der Beschlüsse des 
bikommunalen Technischen Ausschusses für das kulturelle Erbe, einschließlich Projekten der 
Minderheiten.
BEGRÜNDUNG:
Diese Abänderung gewährleistet die Fortsetzung der finanziellen Unterstützung der EU für die Arbeiten des 
Ausschusses für die Vermissten in Zypern und des Technischen Ausschusses für das kulturelle Erbe, wie sie 
in den vergangenen sechs Jahren geleistet wurde. Daher müssen beide bikommunalen Projekte auch in den 
Erläuterungen zu dieser Haushaltslinie ausdrücklich erwähnt werden. Angesichts der Schwierigkeiten bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in der Vergangenheit ist es technisch und politisch unumgänglich, die 
Fortsetzung der EU-Finanzierung sicherzustellen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5036 === AFET/5036 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
EINZELPLAN X — EUROPÄISCHER AUSWÄRTIGER DIENST
Posten 1 2 0 0 — Vertragsbedienstete
Die Zahlen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

1 2 0 0 5 620 464 5 620 464 6 719 039 6 719 039 6 495 812 6 495 812 823 227 823 227 7 319 039 7 319 039
Reserve

Insgesamt 5 620 464 5 620 464 6 719 039 6 719 039 6 495 812 6 495 812 823 227 823 227 7 319 039 7 319 039

BEGRÜNDUNG:
Bereitstellung von Personal, damit zusätzliche Maßnahmen im Rahmen der Haushaltslinie 2 1 0 1 — Sichere 
Informations- und Kommunikationstechnologie durchgeführt werden können.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5071 === AFET/5071 ===

von Tarja Cronberg, Franziska Katharina Brantner, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

EINZELPLAN X — EUROPÄISCHER AUSWÄRTIGER DIENST
Hinzufügen: 1 3 0 3

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

1 3 0 3 500 000 300 000 500 000 300 000
Reserve

Insgesamt 500 000 300 000 500 000 300 000

Bezeichnung:
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Pilotprojekt — Europäischer Konsens über „R2P“
Erläuterungen:
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Dieses Pilotprojekt leistet einen Beitrag zur Stärkung der Rolle der EU bei der Umsetzung des VN-
Prinzips der Schutzverantwortung („R2P“). Sein Ziel ist die weitere Förderung und Umsetzung des 
Konzepts im Einklang mit der Empfehlung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2013 an den Rat 
zu dem Grundsatz der Vereinten Nationen „Responsibility to Protect“ („R2P“) (2012/2143(INI)).
Das Pilotprojekt sieht Ausbildungsmaßnahmen für das Personal der EU-Delegationen und der 
Botschaften der Mitgliedstaaten sowie für die Beteiligten an zivilen und militärischen Missionen vor, die 
von internationalen Experten durchgeführt werden und die Fähigkeit vermitteln sollen, potenzielle 
Situationen einer Gefährdung durch die vier konkreten Verbrechen und Verstöße, die im Rahmen des 
R2P definiert werden, frühzeitig zu erkennen und zu melden, einschließlich einer Schulung in 
internationalen Menschenrechtsvorschriften, humanitärem Völkerrecht und internationalem Strafrecht.
Außerdem dient das Pilotprojekt zur Unterstützung der laufenden Entwicklung eines globalen Netzwerks 
von R2P-Kontaktstellen, vor allem auf europäischer Ebene. Nach Durchführung aller notwendigen 
Bewertungen soll mit diesem Pilotprojekt die Errichtung einer R2P-Kontaktstelle der EU zum Abschluss 
gebracht werden. Des Weiteren soll untersucht werden, wie die nationalen R2P-Kontaktstellen der EU-
Mitgliedstaaten mit der R2P-Kontaktstelle der EU und mit den Mitgliedstaaten, die eine solche 
Kontaktstelle noch nicht errichtet haben, zusammenarbeiten sollen. Im Rahmen dieser Untersuchung 
sollen auch bewährte Verfahren des Informationsaustauschs ermittelt werden. 
Außerdem soll die EU im Laufe des Jahres 2014 in Brüssel eine regionale Sitzung des Netzwerks der 
R2P-Kontaktstellen ausrichten.
Rechtsgrundlagen:
Folgender Text ist hinzuzufügen:
Pilotprojekt im Sinne von Artikel 54 Absatz 2 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des 
Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).
BEGRÜNDUNG:
Dies ist ein konkreter Vorschlag für ein mögliches Tätigwerden der EU im Bereich der 
Schutzverantwortung, mit dem die EU ihr fortgesetztes Engagement für diesen Prozess unter Beweis stellen 
könnte.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5070 === AFET/5070 ===

von Tarja Cronberg, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
-------------------------------

EINZELPLAN X — EUROPÄISCHER AUSWÄRTIGER DIENST
Artikel 1 4 0 — Dienstreisekosten
Die Zahlen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

1 4 0 7 723 305 7 723 305 7 723 305 7 723 305 7 723 305 7 723 305 130 000 130 000 7 853 305 7 853 305

Reserve

Insgesamt 7 723 305 7 723 305 7 723 305 7 723 305 7 723 305 7 723 305 130 000 130 000 7 853 305 7 853 305

BEGRÜNDUNG:
Die zusätzlichen Mittel sind für die Dienstreisekosten eines Sonderbeauftragten für Guantanamo bestimmt.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abänderungsentwurf 5035 === AFET/5035 ===

von José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Berichterstatter(in), María Muñiz De Urquiza, Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten

-------------------------------
EINZELPLAN X — EUROPÄISCHER AUSWÄRTIGER DIENST
Posten 2 1 0 1 — Sichere Informations- und Kommunikationstechnologie
Die Zahlen sind wie folgt zu ändern:

Haushaltsplan 2013 Entwurf des Haushaltsplans 
2014 Standpunkt des Rates 2014 Differenz Neuer Betrag

Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen Verpflichtung

en Zahlungen Verpflichtung
en Zahlungen

2 1 0 1 10 845 750 10 845 750 8 345 000 8 345 000 8 345 000 8 345 000 5 400 000 5 400 000 13 745 000 13 745 000

Reserve

Insgesamt 10 845 750 10 845 750 8 345 000 8 345 000 8 345 000 8 345 000 5 400 000 5 400 000 13 745 000 13 745 000

BEGRÜNDUNG:
Schutz der Kommunikation vor Überwachung.


